
13.12.2023

Energiepark Golschow
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan in der  
Stadt Drebkau/Drjowk, Gemeindeteil Golschow und  
Gemeindeteil Radensdorf 

ENTWURF



IMPRESSUM

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de

Im Auftrag der Stadt Drebkau/Drjowk:

Spremberger Straße 61
03116 Drebkau/Drjowk

Im Auftrag:

DAH Photovoltaik 4. GmbH 
An den Eichen 1
16515 Oranienburg

Energiepark Golschow

IMPRESSUM

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner 
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektleitung

Daniel Steffes, M.A. Geograph

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auftrag-
geber oder bei Dritten).

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. des 
Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder auf 
sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personen-
bezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gel-
ten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Stand: 13.12.2023, Auslegung



3 www.kernplan.deVhbz. Bebauungsplan „Energiepark Golschow“, Stadt Drebkau/Drjowk

INHALT

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen 6

Das Projekt  26

Begründungen der Festsetzungen und weitere Planinhalte 28

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung 31

 



Vhbz. Bebauungsplan „Energiepark Golschow“, Stadt Drebkau/Drjowk 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die DAH Photovoltaik 4. GmbH, welche 
lokaler Photovoltaikanlagen und große 
Solarparks entwickelt und betreibt, strebt 
die Errichtung eines großen förderfreien 
Solarparks in der Stadt Drebkau/Drjowk, im 
Gemeindeteil Golschow und Gemeindeteil 
Radensdorf an. 

Der geplante Solarpark ist ca. 100 ha groß 
und befindet sich in der Flur 6 der Gemar-
kung Drebkau/Drjowk. 

Das Plangebiet liegt südwestlich des 
Siedlungskörpers von Golschow und nord-
östlich des Siedlungskörpers von Radens-
dorf, auf einer Ackerfläche.

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der 
aus nordwestlicher Richtung - von der L 52 
kommend - an die Fläche heranführt.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger. 

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Diese Zielstellung deckt sich mit den landes-
planerischen und raumordnerischen Vorga-
ben der brandenburgischen Landespolitik. 

Die Energiewende ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die auch im Land Bran-
denburg einen hohen Stellenwert besitzt. 
Das Land Brandenburg spricht sich in der 
Energiestrategie 2030 für einen umfassen-
den Wandel des Energieversorgungssys-
tems und der verstärkten Nutzung der Er-
neuerbaren Energien aus.

Das Vorhaben entspricht auch den energie-
politischen Zielen der Stadt. Sie will ihren 
Anteil dazu beitragen, dass der Anteil alter-
nativer Energie am Gesamtverbrauch den 
Zielen entsprechend erhöht werden kann.  

Neben der Nutzung von Windenergie ist die 
Stromerzeugung aus Solarenergie in Form 
von Photovoltaikanlagen eine bedeuten-
de Form der Gewinnung von regenerativer 
Energie. 

Die Nutzung von Sonnenenergie ist im Ver-
gleich zur Windenergienutzung mit geringe-
ren Konflikten verbunden.  

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. Die Nutzung 
von Solarenergie ist im Außenbereich nicht 
privilegiert.

Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung des Solarparks 
zu schaffen, hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Drebkau/Drjowk auf 
Antrag des Vorhabenträgers, gemäß §  1 
Abs. 3 und § 2 Abs. 1 i.V.m. § 12 BauGB, am 
08.09.2020 die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes „Energiepark 
Golschow“ beschlossen.

Parallel zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan ist entsprechend § 2 Abs. 4 
BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. 
Der Umweltbericht ist gesonderter Bestand-
teil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes 
ist die ARK - Umweltplanung und Consul-
ting Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18, 
66111 Saarbrücken beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Dreb-
kau/Drjowk stellt den Großteil des Gel-
tungsbereiches als Fläche für die Landwirt-
schaft sowie zwei kleine Teilbereiche als 
Waldfläche dar. Der vorliegende vorhaben-
bezogene Bebauungsplan widerspricht dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind

Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 
BauGB parallel zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (Gesamtänderung für alle 
Flur 1 bis 7) aufgestellt. Nach § 8 Abs. 3 
Satz 2 BauGB kann der Bebauungsplan vor 
dem Flächennutzungsplan genehmigt und 
bekanntgemacht werden, wenn nach dem 
Stand der Planungsarbeiten anzunehmen 
ist, dass der Bebauungsplan aus den künf-
tigen Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt sein wird. 

Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes (Gesamtände-
rung für alle Flur 1 bis 7) wurde bereits am 
02.07.2019 gefasst.

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von der 
Vorhabenträgerin zu erarbeiten, der 
Kommune vorzulegen und abzustim-
men.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die Vorhabenträgerin auf der Grundlage 
eines mit der Stadt abgestimmten Pla-
nes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
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des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträgerin und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der Vorha-
benträgerin hingegen bleiben rechtlich 
gegenüber dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich liegt südwestlich des 
Siedlungskörpers von Golschow und nord-
östlich des Siedlungskörpers von Radens-
dorf, auf einer Ackerfläche.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch eine Feldwirtschafts-
weg und daran anschließende Wald- 
flächen,

• im Osten durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und Waldflächen,

• im Süden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und Waldflächen,

• im Westen durch den Grenzgraben Ra-
densdorf - Golschow und daran an-

schließende landwirtschaftlich genutzte 
Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans und dem nachstehenden Lageplan zu 
entnehmen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Liegenschaftskataster mit Geltungsbereich (schwarze Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (Landesvermessung und Geobasisinformation 
Brandeburg); Bearbeitung: Kernplan
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Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und Waldflächen umge-
ben. 

Das Plangebiet stellt sich aktuell als Acker-
fläche dar. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebs von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich weist eine reliefarme 
Topografie auf. Das Plangebiet fällt konti-
nuierlich von Nordosten nach Südwesten 
um ca. 6 m ab. Die nordöstliche Ecke des 
Geltungsbereiches liegt auf einer Höhe von 
ca. 91 m ü.NN, die südwestliche Ecke des 
Geltungsbereiches hingegen auf ca. 85 m 
ü.NN.

Gemäß des angestrebten Planvorhabens ist 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes auswir-
ken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der 
aus nordwestlicher Richtung - von der L 52 
kommend - an die Fläche heranführt.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Orthophoto mit Geltungsbereich (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandeburg); 
Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Richtung Radensdorf

Richtung Golschow
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Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschal-
tet, die über Wechselrichter und im weite-
ren Verlauf durch Kabel mit Trafostationen 
verbunden werden. 

Um den Netzanschlusspunkt zu erreichen, 
muss eine unterirdische Kabeltrasse verlegt 
werden.

Darüber hinaus ist keine weitere Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur erforderlich. Es 
fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Blick von Nordosten über das Plangebiet nach Südwesten in Richtung Radensdorf im Hintergrund
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007), Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
(LEP HR), Sachlicher Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“, Aufstellungsbe-
schluss des integrierten Regionalplanes vom 20.11.2014, Entwurf Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale 
Schwerpunkte“, gebilligt am 09.06.2020. 

Grundsätze gem. Landesentwicklungspro-
gramm 2007 (LEPro 2007)

§ 2 Wirtschaftliche Entwicklung: 

(3) In den ländlichen Räumen sollen in Ergänzung zu den traditionellen Erwerbsgrund-
lagen neue Wirtschaftsfelder erschlossen und weiterentwickeltwerden. 

§ 6 Freiraumentwicklung Grundsatz der Raumordnung (G)

(1) Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- 
und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt wer-
den. Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden.

(2) Die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere von groß-
räumig unzerschnittenen Freiräumen, sollen vermieden werden. Zerschneidungswirkun-
gen durch bandartige Infrastruktur sollen durch räumliche Bündelung minimiert werden.

(3) Die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und anderen 
Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind, sollen erhalten oder 
hergestellt werden. Siedlungsbezogene Freiräume sollen für die Erholung gesichert und 
entwickelt werden.

(4) Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen sollen in einem 
Freiraumverbund entwickelt werden.

Ziele und Grundsätze gem. Landesent-
wicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR)

G 6.1 Freiraumentwicklung

(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt 
werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu 
zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen.

(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden 
Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Die Weiterentwicklung von 
Möglichkeiten der Erzeugung nachhaltiger ökologisch produzierter Landwirtschaftspro-
dukte ist in Ergänzung zur konventionellen Erzeugung von besonderer Bedeutung.

Z 6.2 Freiraumverbund

(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen 
oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, sofern sie die Funktionen des Freiraumver-
bundes oder seine Verbundstruktur beeinträchtigen.

(2) Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 sind unter der Voraussetzung, dass

• die raumbedeutsame Planung oder Maßnahme nicht auf anderen geeigneten Flä-
chen außerhalb des Freiraumverbundes durchgeführt werden kann und

• die Inanspruchnahme minimiert wird,

in folgenden Fällen möglich:

• für überregional bedeutsame Planungen oder Maßnahmen, insbesondere für eine 
überregional bedeutsame linienhafte Infrastruktur, soweit ein öffentliches Interesse 
an der Realisierung besteht,

• für die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen einschließlich der unmittelbar dafür 
erforderlichen Flächen für den Gemeinbedarf, für Ver- und Entsorgungsanlagen und 
für Verkehrsflächen.

Das Plangebiet liegt außerhalb eines gem. Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg (LEP HR) festgelegten Freiraumverbundes.



Vhbz. Bebauungsplan „Energiepark Golschow“, Stadt Drebkau/Drjowk 10 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

G 8.1 Klimaschutz, Erneuerbare Energien

(1) Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase sol-
len

• eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verringernde und zusätzlichen Verkehr 
vermeidende Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung angestrebt werden,

• eine räumliche Vorsorge für eine klimaneutrale Energieversorgung, insbesondere 
durch erneuerbare Energien, getroffen werden.

(2) Ökosysteme wie Wälder, Moore und Feuchtgebiete sollen als natürliche Kohlenstoff-
senken zur CO2-Speicherung erhalten und entwickelt werden.

(3) Die Energieübertragungs- und -verteilnetze sowie Energiespeicherkapazitäten, ins-
besondere für Strom und Gas, sollen raumverträglich ausgebaut werden.

Das Planvorhaben trägt zur räumlichen Vorsorge für eine klimaneutrale Energieversor-
gung durch erneuerbare Energie bei.

Ziele und Grundsätze gem. Teilregional-
plan II „Gewinnung und Sicherung ober-
flächennaher Rohstoffe“

Das Plangebiet liegt außerhalb einer gem. Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe“ festgelegten Vorrang- oder Vorbehaltsfläche für Rohstoff-
sicherung

Ziele und Grundsätze gem. Teilregional-
plan „Grundfunktionale Schwerpunkte“

Die Stadt Drebkau/Drjowk ist als Grundzentraler Schwerpunkt (GSP) festgelegt.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Koselmühlenfließ“ (DE-4251-302) beginnt ca. 420 
m nordwestlich der Planungsfläche und erstreckt sich von dort als über 10 km langer 
weitgehend natürlicher Talabschnitt des Koselmühlenfließes mit Gehölz und Grün-
landsäumen bis zum Ginzinger Teich- und Wiesengebiet. Wertgebend sind die be-
sonders repräsentativen bodensauren Fichtenwälder montaner Prägung.  Relevante 
Wirkungen des geplanten Vorhabens auf die gemeldeten Lebensräume können für 
das Gebiet aufgrund der Entfernung grundsätzlich ausgeschlossen werden. Unter 
den gemeldeten FFH-Anhang II-Arten sind der Kammmolch und die Grüne Flussjung-
fer grundsätzlich auch im Umfeld des den Planungsraum tangierenden Radensdorfer 
Fließes nicht auszuschließen, evtl. dann auch in dem temporär bespannten südlichen 
Graben innerhalb des Geltungsbereiches. Unter den weiterhin gelisteten Arten sind 
die Kreuz- und Knoblauchkröte sowie der Moorfrosch möglich. Die ackerbaulich ge-
nutzte Anlagenfläche kann jedoch grundsätzlich nicht als geeigneter Lebensraum 
gelten. Denkbar ist allenfalls, dass die Kreuzkröte die sandigen Ackerböden entlang 
der Gräben als Landlebensraum nutzt. Die konkrete Teillebensraumnutzung wurde 
und wird im Zuge der Untersuchungen erfasst und wird, auch im Hinblick auf die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände und die Frage der Umwelthaftung näher 
betrachtet. Die Prüfung der Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen 
des NATURA 2000-Gebietes erfolgt im Rahmen einer in den Umweltbericht integrier-
ten FFH-Vorprüfung (Kap. 5.5 des Umweltberichtes). Eine kohärenzrelevante Wirkung 
lässt sich zunächst nicht erkennen, da die gemeldeten Arten im Rahmen der durch-
geführten Transektbegehungen entlang der Erwartungshabitate (Waldränder, Grä-
ben, Saumstrukturen zwischen den Schlägen) im Plangebiet nicht beobachtet wur-
den.   

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturpark, National-
parks, Biosphärenreservate

• Das FFH-Gebiet „Koselmühlenfließ“ wurde mit Verordnung vom 05.05.2006 (GVBl.
II/06, Nr. 11, S. 121), zul. geändert durch Art. 5 der VO v. 19.01.2019 (GVBl.II/21, Nr. 
6, S. 2) als Naturschutzgebiet nationalrechtlich gesichert. Die dort genannten Ver-
botstatbestände gem. § 4 betreffen die Gebietskulisse und sind insofern nicht ein-
schlägig. 

• Weitere Schutzgebiete nach BNatSchG und WHG sind von der Planung nicht betrof-
fen bzw. liegen außerhalb der zu erwartenden Wirkbereiche. Ca. 1,4 km südwestlich 
der geplanten Anlage beginnt, abgeschirmt durch einen großflächigen Waldbestand, 
das LSG „Steinitz-Geisendorfer Endmoränenlandschaft“.  
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Kriterium Beschreibung

• Die solitären Bäume innerhalb des Plangebiets sind ebenso wie die Baumreihe am 
nordöstlichen Ende des Geltungsbereiches nach § 2 Abs. 1 der Verordnung des Land-
kreises Spree-Neiße zum Schutz von Bäumen, Feldhecken und Sträuchern vom 
25.06.2018 als geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) geschützt. Sollte entgegen 
der Planungsabsicht, alle Gehölze zu erhalten, eine Entfernung dennoch erforderlich 
sein, dann ist ein Ausnahmeantrag von den Verboten des § 3 (1) BaumSchV erforder-
lich.

Kulturdenkmäler nach BbgDSchG • nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Informelle Fachdaten • Für den Planbereich sind in den Geoportalen der LfU (Artendaten in Brandenburg) im 
betreffenden Raster folgende n. § 44 BNatSchG planungsrelevante Arten gelistet: 
Fischotter, Fischadler, Weißstorch, Zauneidechse, Rotbauchunke,  Kreuzkröte, Knob-
lauchkröte und Teichfrosch. 

• Unter den beim LfU angefragten Punktdaten sind innerhalb eines 5 km großen Puf-
fers um die Planungsfläche weiterhin der Moorfrosch (unmittelbar westlich der ge-
planten PVA), der nördliche Kammmolch und die Schlingnatter, sowie die östliche 
Moosjungfer (Leucorrhina albifrons), die Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia, 
nächster Fundort im Buchholzer Fließ östlich Greifenhain in ca. 1,6 km westlicher 
Entfernung) erfasst. Die angefragten Punktdaten zu den Brutvögeln (nur Großvögel) 
belegen lediglich 3 aktuell besetzte Nistplätze des Weißstorches in Drebkau, Laubst 
und Siewisch. Von der Planung sind keine Flächen des Biotopkatasters Brandenburg 
betroffen. 

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere  
und Pflanzen

• Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild leben-
der Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Bestand und Bewertung des Umweltzustands

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora: Biotope und Vegetation:

• Der geplante Standort der PV-Anlage befindet sich zwischen den beiden Ortschaften 
Radensdorf im Südwesten und Golschow im Nordosten. Nördlich und südöstlich wird 
er von mit Kiefern bestockten Altersklassenwäldern begrenzt. 

• Die Planungsfläche besteht aus insgesamt vier Ackerschlägen, von denen die nördli-
chen drei 2022 mit Mais und der südliche mit Winterroggen bestellt wurden. Von 
Westen reicht zudem eine intensiv nachbeweidete Grünlandfläche in den Planbe-
reich. Westlich des Geltungsbereiches verläuft der Grenzgraben Radensdorf-Gol-
schow. Zwei hiervon abgehende Gräben durchqueren die Planungsfläche und bele-
ben mit den zwar rudimentären, stellenweise etwas breiteren Säumen die ansonsten 
strukturlose Fläche. Der nördliche Graben ist trocken, der grasartige, teilweise eutra-
phente Staudenbewuchs (v.a. Conium maculatum, Solidago canadensis, Urtica dio-
ica, Bromus sterilis) und die partielle Verbuschung durch Brombeeren lässt vermuten, 
dass er auch nach längeren Niederschlagsereignissen nicht bespannt ist.  

• Der südliche Graben ist in seinem vorderen westlichen Abschnitt wasserführend und 
hat hier schmale Schilfröhricht- und Seggenbestände (Carex acutiformis, lokal: C. 
pseudocyperus) sowie lokale Sumpfbinsen-Röhrichte (Eleocharis palustris agg.), Flat-
terbinsen-Bestände und Wasserschwaden-Flutrasen (Glyceria fluitans) entwickelt. Im 
Bereich der permanent bespannten Grabenabschnitte wird die Wasserfläche von den 
Schwimmblättern des Sumpf-Wassersterns (Callitriche palustris) bedeckt. Weitere 
charakteristische Sumpfpflanzen sind Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Ufer-
Wolfstrapp (Lycopus europaeus), Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre), Sumpf-
Hornklee (Lotus pedunculatus) und Gift-Hahnenfuß (Ranunculus scelerathus).  
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• Die Äcker werden augenscheinlich intensiv unter Einsatz von Herbiziden und Dünge-
mitteln bewirtschaftet, jedenfalls befinden sich im Fruchtstand nur vereinzelt nitro-
tolerante Ackerkräuter wie Tripleurospermum maritimum, Erodium cicutarium und 
Lolium perenne. Auch die sehr schmalen und grasreichen Säume zwischen den Schlä-
gen sind eutraphent und floristisch verarmt. Damit fehlt auf der Fläche eine nennens-
werte Segetalflora. Zwischen den Anbauphasen bildet die Beifußblättrige Ambrosie 
(Ambrosia artemisiifolia) stellweise Dominanzbestände 

• Die von Westen in den Geltungsbereich reichende, früher beweidete Grünlandfläche 
ist ebenfalls floristisch verarmt und stellenweise eutraphent (mit hoher Abundanz des 
Löwenzahns). Als dominante Kennart der mageren Flachlandmähwiesen (FFH-LRT 
6510) ist lediglich der Glatthafer präsent, daneben in geringer Dichte und/oder lokal 
Galium album, Vicia cracca, Galium album, sowie stellenweise häufiger die Margerite 
(Leucanthemum vulgare agg.) und als weitere wertbestimmende Kennart die Wiesen-
Glockenblume (Campanula patula). In weiten Teilen dominiert jedoch das Honiggras 
die Bestände. Gem. der restriktiven Handhabung in Bezug auf den floristisch-genera-
tive Einstufung des LRT (vermutlich handelt es sich um entwässerte Feuchtwiesen) 
und der Kennartendeckung erfolgt hier keine Einstufung als FFH-LRT 65102. 

• Auf der Fläche befinden sich nur vereinzelte Gehölze, entweder als solitäre, z.T. ältere 
und landschaftsbildprägende Bäume entlang der Schlaggrenzen oder auch innerhalb 
der Ackerflächen sowie als grabenbegleitende Bäume und Einzelsträucher. Hecken-
förmige Strukturen sind nicht vorhanden. Alle Gehölze können auf der Grundlage des 
aktuell vorliegenden Belegungsplanes erhalten werden.   

• Am nördlichen Rand des Geltungsbereiches ragt der angrenzende Kiefernbestand 
bzw. dessen Randsäume wenige Meter in den Geltungsbereich. Auch hier ist keine 
Aufstellung von Modultischen vorgesehen. 

Abb.: unterer trockener und vergraster, strukturloser Abschnitt des nördlichen Grabens (o.l.); im weiteren 
Verlauf ist der Graben verstaudet, häufig mit Dominanzbeständen des Gefleckten Schierlings (Conium ma-
culatum, o.r.); die blütenarme Grünlandfläche im Westen des Geltungsbereiches ist floristisch verarmt und 
stellenweise eutraphent, lokal dominiert der Glatthafer (M.l.), in den weniger nährstoffreichen Abschnitten 
ist die Margerite stellenweise aspektbildend (M.r.); hier kommen auch einzelne Exemplare der Wiesen-Glo-
ckenblume (u.l.) vor; in weiten Bereichen dominiert jedoch die fette Fazies mit Wolligem Honiggras (u.r.)
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Abb.: lediglich der südliche Graben ist im westlichen Abschnitt des Geltungsbereiches regelmäßig be-
spannt und hat hygrophile Vegetationsbestände entwickelt, die sich jedoch, abgesehen von wenigen in die 
Ackerflächen übergreifenden Schilfröhrichten auf den trapezförmigen Graben beschränken; von o.l. bis 
M.l.: Dominanzbestände der Flatterbinse, der Sumpf-Schwertlilie und der Sumpf-Binse; lineares Schilfröh-
richt (M.r.) und linearer Sumpfseggenbestand (u.l.), in den dauerhaften Wasserhaltungen sind die 
Schwimmblattrosetten des Sumpfwasserstern (Callitriche palustis) charakteristisch

Abb.: zwei solitäre Alt-Eichen innerhalb des nördlichen Ackerschlages mit Hochsitz (links) und nördlich an-
grenzender Kiefern-Bestand (rechts)

• Die Baumreihe im Nordosten des Geltungsbereiches und in einer engen Auslegung 
auch die Röhrichtsäume sowie die Callitriche- Schwimmblattgesellschaft am Graben 
2 Radensdorf sind gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 32 BbgNatSchAG und in der gem. der 
Liste der Biotoptypen dargestellten Ausprägung gesetzlich geschützt. Sie werden von 
der Modulbelegungsfläche ausgeschlossen.

Avifauna

• Grundsätzlich ist die Planungsfläche aufgrund der floristischen Ausstattung und der 
Strukturarmut als Defizitraum zu beurteilen, der für die planungsrelevanten Brutvögel 
nur relativ geringe Lebensraumpotenziale bietet. Eine Ausnahme bilden hierbei die 
typischen Agrararten, die die Ackerfläche als Nahrungs-, eventuell auch als Brutraum 
nutzen. Nahrungsgäste sind auch unter den in den benachbarten Gehölzbeständen 
oder auch in den Saumstrukturen der beiden Gräben nistenden Arten möglich.
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• Insgesamt wurden an 10 Tagen im Zeitraum März bis September 2022 inkl. zwei-
maliger Nachtbegehung und zwei Stichprobentagen in 2023 mit einer Gesamterfas-
sungszeit von 65 Mannstunden die nachfolgend gelisteten Vogelarten registriert. Die 
Erfassungszeit liegt damit deutlich oberhalb der von Albrecht geforderten für einen 
sehr schwach strukturierten Untersuchungsraum. 

• Insgesamt wurden 49 Vogelarten nachgewiesen. Von diesen konnten 18 Arten als 
Brutvögel sicher oder hinreichend sicher für den Geltungsbereich und den Wirkbe-
reich zumindest während der Bauphase (Störungsreize wie Lärm, Bewegung, Erschüt-
terung u.ä.) registriert werden.  

• Die Ackerfläche ist nachweislich Bruthabitat für die bodenbrütende Feldlerche und 
die Wiesenschafstelze. Die Feldlerche war mit 10 registrierten Brutpaaren der häu-
figste Brutvogel im Planbereich. Die Heidelerche wurde im Bereich der vergrasten 
östlich angrenzenden Kieferndickung verhört und wird damit vermutlich knapp 
außerhalb des Geltungsbereiches. Die Grauammer brütet im Bereich der bewachse-
nen Grabenvegetation, ebenso wie Neuntöter, Dorngrasmücke und Sumpfrohrsänger. 
Weiterhin nachgewiesen bzw. wahrscheinlich ist eine Nahrungsraumnutzung durch 
mehrere Greifvogelarten (Wiesen- und Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Mäuse-
bussard) sowie Kolkrabe und Nebelkrähe. Die wasserführenden Abschnitte werden 
nachweislich auch vom Graureiher aufgesucht. Möglich ist auch eine (allerdings nicht 
beobachtete) Nahrungsraumnutzung durch den in Drebkau brütenden Weißstorch. 
An einem Beobachtungstermin wurden zwei Kraniche auf der Fläche beobachtet.  

• Die Planungsfläche zeigte sich nicht als bedeutendes Rastgebiet. Registriert wurden 
durchziehende Steinschmätzer (2022 und 2023) und Wiesenschafstelzen, die Korn-
weihe und das Braunkehlchen sowie spätjahreszeitliche Aggregationen von Wachol-
derdrosseln und Staren.  

• In die Konfliktbetrachtung einzubeziehen ist auch die Wirkung der PVA auf die ge-
büschbrütenden Arten (u.a. Neuntöter innerhalb und Raubwürger außerhalb des Gel-
tungsbereiches). 

• Unter den nachgewiesenen Brutvögeln sind Feldlerche und Neuntöter, unter den re-
gistrierten bzw. vermuteten Nahrungsgästen Braunkehlchen, Bluthänfling, Rohrwei-
he und Turmfalke gemäß der aktuellen Roten Liste des Landes Brandenburg (2019) 
gefährdet (RL 3). Das in den angrenzenden Grünländern brütende Braunkehlchen 
und die im Überflug über das Gebiet beobachtete Wiesenweihe gilt als stark gefähr-
det (RL 2).  

• Heidelerche, Kranich, Neuntöter, Raubwürger, Rohrweihe sowie Rot- und Schwarzmi-
lan sowie der im Überflug beobachtete Seeadler und die Wiesenweihe sind zudem in 
Anh. I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. 

Abb.: zu den bemerkenswerten Nachweisen zählt z.B. der im südwestlich angrenzenden Offenland brüten-
de Raubwürger, die das Gebiet als Nahrungsraum nutzende Wiesenweihe und der Neuntöter mit mehre-
ren Brutpaaren innerhalb der Planungsfläche
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Säugetiere

• Die alten solitären Stieleichen haben keine Stamm- und Asthöhlen ausgebildet. 
Baumgebundene und evtl. schwarmtaugliche Fledermausquartiere dürfen daher auf 
der Fläche ausgeschlossen werden.  Der weitgehend ausgeräumten Ackerlandschaft 
ist auch keine besondere Eignung als Nahrungsraum zuzuweisen. Innerhalb des Gel-
tungsbereiches stellen die beiden Gräben potenzielle Leitstrukturen dar. Die Pla-
nungsfläche ist damit Nahrungsraum für die typischen Siedlungsarten (die ihre Quar-
tiere dann in den Gebäuden der angrenzenden Siedlungsbereiche beziehen).  

• Die Fledermausaktivitäten wurden mit GPS-gestütztem Ultraschalldetektor BatLog-
ger C+ der Firma. Elekon/Schweiz anhand von 2 nächtlichen Transektbegehungen 
erfasst. Die Transekte konnten während der Kulturzeit im Mais nicht in ein engräumi-
ges Netz gelegt werden, sondern wurden entlang von begehbaren Strukturen durch-
geführt (Gräben, Waldränder). Entlang dieser Leitstrukturen ist auch die höchste Ak-
tivität zu erwarten.  

• Die Abb. 8 des Umweltberichtes stellt das Ergebnis der Transekterfassung und die 
gem. ihrem Schalldruck modifizierte Lage der erfassten Kontakte dar. Speziell für den 
das Offenland nutzenden Abendsegler wird dadurch die tatsächliche Aktivität realis-
tischer dargestellt. 

• In den verfügbaren Rasterdaten und gem. der Mitteilung des LfU ist der Fischotter im 
Gebiet präsent. Nachweise liegen in Form positiver Kontrollpunkte des landesweiten 
Fischottermonitorings und in Form dokumentierter Totfunde vor. Auch sind Ansiedlun-
gen des Bibers gemeldet, wobei der aktuelle Status jedoch unbekannt ist. Auf der 
Planungsfläche und im näheren Umfeld ergaben sich keine Hinweise auf die Präsenz 
beider Arten. Trittsiegel, Fäzes und Direktsichtungen lagen lediglich für den Fuchs und 
den Dachs sowie für Reh- und Schwarzwild vor. Durch das Gebiet verläuft ein Nord-
Süd-orientierter Großsäuger-Korridor.  

Herpetofauna 

• Bei allen Begehungen wurde auch auf Reptilien geachtet. Unter den in An. IV geliste-
ten Arten war im Planungsraum noch am ehesten die Zauneidechse zu erwarten. Im 
Zuge mehrerer Linienbegehungen entlang der Saumstrukturen innerhalb (Gräben) 
und außerhalb bzw. am Rand der Planungsfläche (Waldränder und -säume) konnte 
die Art in der nordöstlichen und südöstlichen Ecke der Planungsfläche nachgewiesen 
werden. Sie nutzt hier die süd- bzw. ostexponieren vorgelagerten Saumstrukturen 
entlang der angrenzenden Wald- bzw. Gehölzflächen. Hier sind auch geeignete 
Strukturen zur Thermoregulation und Versteckstrukturen wie Holzablagerungen vor-
handen. 

• Die intensiv genutzten Ackerflächen werden i.d.R. aufgrund des fehlenden Mikrore-
liefs und der monotonen Ausstattung mit Habitatrequisiten gemieden, allenfalls 
Randbereiche werden belaufen. Es ist jedoch durchaus plausibel, dass die Graben-
böschungen als Lebensraum und Vernetzungsachse ebenfalls genutzt und besiedelt 
werden.  

• Anhand der Art-Meldedaten für den Raum bis im 5 km Radius, sind im Gebiet noch 
Waldeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter zu erwarten, auf die sich jedoch keine 
Hinweise ergaben.

• Als Laichhabitat für Amphibien kommt der häufiger bespannte westliche Abschnitt 
des südlichen Grabens (Binnengraben 2 Radensdorf) und der Radensdorfer Fließ am 
Rand der Planungsfläche in Frage. Hier wurden vereinzelte Grünfrösche (Pelophylax 
kl. esculentus) und Grasfrösche (Rana temporaria) registriert. Offene, auch temporäre, 
krautfreie und besonnte Gewässer als typisches Laichhabitat für die im Umfeld nach-
gewiesene xerotope Kreuzkröte oder die Rotbauchunke sind nicht vorhanden. An-
hand der Art-Meldedaten und der Habitatbedingungen sind auf der Fläche noch  Erd-
kröte und Teichmolch zu erwarten. Auch ist eine Präsenz des Moorfrosches nicht 
auszuschließen, wobei der Fundortnachweis aus dem Jahr 1996 unmittelbar westlich 
der Planungsfläche offenbar wohl in den Bereich des Tagebaus Welzow Süd zu ver-
orten ist.
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• In Bezug auf die auch große sandige Ackerschläge als Landlebensraum nutzende 
Knoblauchkröte lassen sich keine Aussagen treffen. Auch hier dürften jedoch die ge-
meldeten Nachweise im Bereich des Abbaugebietes liegen.  

Sonstige 

• Das Vorkommen von Tagfaltern und tagaktiven Nachfaltern wurde kursorisch geprüft, 
ebenso das der Libellenfauna. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
sind lediglich ubiquitäre Schmetterlingsarten ohne spezifische Lebensraumannsprü-
che zu erwarten.  Zudem fehlt innerhalb des Geltungsbereiches das artspezifische 
Wirtspflanzenspektrum der gem. § 44 BNatSchG geschützten Arten (Sanguisorba 
officinalis für Maculinea nausithous und M. teleius sowie den Nachtkerzenschwärmer 
(Epilobium spp., Oenothera biennis). In den rudimentären Grabensäumen im unteren 
Abschnitt des Entwässerungsrabens 2 Radensdorf und im Radensdorfer Fließ ist eine 
Präsenz des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) möglich. 

• Bei den Begehungen wurden bisher lediglich noch häufigere Arten beobachtet wie 
Großer Kohlweißling (Pieris brassicae), Tagpfauenauge (Inachis io), Kl. Wiesenvöge-
lein (Coenonymphus pamphilius), Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus), Reseda-
falter (Pontia edusa),  Großes Ochsenauge (Maniola jurtina), Rostbinde (Hipparchia 
semele), Kl. Perlmutterfalter (Issoria latonia), Admiral (Vanessa atalanta), Hauhechel-
Bläuling (Polyommatus icarus), Rotklee-Bläuling (Polyommatus semiargus), Kurz-
schwänziger Bläuling  (Cupido argiates),  Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas), Gelb-
ling (Colias hyale oder alfacariensis) und Schachbrettfalter (Melanargia galathea). In 
den angrenzenden Waldsäumen wurde zudem der Segelfalter (Iphiclides podalirius) 
gesichtet, der in Brandenburg seine nördliche Arealgrenze hat. In der Niederlausitz 
besteht bekanntermaßen ein Verbreitungsschwerpunkt mit aktueller Expansion nach 
Norden.  

• Die einzige beobachtete Libellenart war die ebenfalls ubiquitäre Hufeisen-Azurjung-
fer (Coenagrion puella). Anhand der Potenzialabschätzung im Fachbeitrag Arten-
schutz (Anhang 2) ist unter den FFH-Anhang II, IV-Arten lediglich die Sibirische Win-
terlibelle (Sympecma paedisca) entlang der Gräben möglich. Entlang des Referenz-
gewässers Koselmühlenfließ liegen aus dem Zeitraum 1996 bis 2010 Beobachtungen 
der Glänzenden Binsenjungfer sowie der Gefleckten, Schwarzen und Gebänderten 
Heidelibelle vor, die auch entlang der das Plangebiet durchziehenden Gräben möglich 
sind. 

Biologische Vielfalt 

• Die biologische Vielfalt ist in strukturarmen Agrarlandschaften naturgemäß gering. Zu 
einer strukturellen Diversifizierung tragen lediglich die beiden Gräben bei, die auch zu 
einer höheren Artendiversität auf der Fläche führen. Auf einer höheren Skalenebene 
ist dem Landschaftsraum in seinem Wechsel von Offen-/Halboffenländern und 
Waldflächen durchaus eine höhere strukturelle Vielfalt zu attestieren.

Schutzgut Fläche und Boden • Die Ackerschläge werden als Mais- bzw. Getreideacker intensiv genutzt, die Böden 
sind entsprechend der Düngung und ggfs. Pestizidanwendung bereits vorbelastet. Ob 
auf der Fläche Flüssigdünger aufgetragen wird, ist unklar.  

• Bei dem weniger intensiv genutzten Grünlandschlag sind die Bodenfunktionen kaum 
eingeschränkt, allenfalls trägt die örtlich aufgebrachte Feststoffdüngung zu einer tro-
phischen Vorbelastung bei.  Gem. dem Fachinformationssystem Boden des Landes-
amtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) ist der südwestliche 
Teil des Plangebietes in der BÜK 300 als Einheit 77 ausgewiesen (Erdniedermoore 
aus Torf überwiegend über Flusssand und gering verbreitet über tieferem Flusssand, 
gering verbreitet Erdniedermoore aus Torf; selten Reliktanmoore und Humusgleye 
aus Flusssand). Diese Bodentypen sind vor allem durch ihre stark organischen, tonig-
schluffig und z.T. feinsandigen zum Teil tiefgreifenden Oberböden charakterisiert. Die 
ursprünglich anmoorigen Verhältnisse sind jedoch aufgrund der Entwässerungsmaß-
nahmen und ackerbaulichen Bearbeitung in Degradationsstadien übergegangen 
bzw. die organischen Bestandteile überwiegend mineralisiert. Die organische Kompo-
nente ist südlich des Binnengrabens 2 Radensdorf dennoch an der tiefdunklen Farbe 
des Ap-Horizontes erkennbar. Auch die Bodenschätzungsdaten weisen diesen Bereich
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als Moorboden aus. Gleichzeitig stellt die Moorbodenkarte den unmittelbaren Be-
reich um den Graben als über 1,2 m mächtige Erd- und Mulmniedermoore dar, die 
weiter südlich in reliktische Moor- und Anmoorgleye (degradierte Moorfolgeböden) 
übergehen. Im Bereich der ausgewiesenen Moorböden darf auch von einer erhöhten 
Verdichtungsempfindlichkeit ausgegangen werden, die Daten des LBGR weisen diese 
mit „vorherrschend extrem hoch“ aus, wobei dies vor allem für unbeeinflusste, d.h. 
unbearbeitete und nicht entwässerte Böden anzunehmen ist. Daher ist bei Durch-
nässung des Bodengefüges ein Einsinken schwerer Fahrzeuge bzw. Lasten zu erwar-
ten, die zu einer Schadverdichtung führen können. Die Moorböden sind als selten 
(Anteil der Leitbodengesellschaft 5.2 im Landkreis nur 1,6 %) und (auch vor dem 
Hintergrund der Klimarelevanz) als schützenswert zu betrachten.  

• Die übrigen Teilareale sind in der BÜK 300 als die ebenfalls grundwasserbeeinflusste 
Einheit 50 (überwiegend Braunerden, z.T. podsolig und Podsol-Braunerden und ge-
ring verbreitet vergleyte Braunerden aus Sand über deluvialem Sand oder Lehmsand; 
verbreitet Braunerden, z.T. lessiviert aus Lehmsand über diluvialem Lehmsand) sowie 
die terrestrische Einheit 43 (podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden überwie-
gend aus Sand über Schmelzwassersand und gering verbreitet aus Kies führendem 
Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Podsole und Braunerde-Podsole aus 
Sand über Schmelzwassersand; selten lessivierte Braunerden aus Sand über Lehm-
sand) und 57 (überwiegend Braunerden, z.T. vergleyt und verbreitet Gley-Braunerden 
und Braunerde-Gleye aus Lehmsand über Schmelzwassersand; gering verbreitet ver-
gleyte Braunerden und Gley-Braunerden aus Sand über Lehmsand, z.T. Moränencar-
bonatlehmsand) ausgewiesen. Damit sind überwiegend sandige Fraktionen betrof-
fen.  

• Das landwirtschaftliche Ertragspotenzial wird im Darstellungsdienst des LBGR im 
GeoPortal Brandenburg innerhalb des Geltungsbereiches unterschiedlich dargestellt. 
Die Bodenzahlen nehmen vom nordöstlichen Teilbereich in Richtung Südwesten ab 
(von vorherrschend < 30 bis hin zu vorherrschend  30-50) und liegen damit im eher 
ertragsarmen Bereich. Gem. einer Planungshilfe der regionalen Planungsgemein-
schaft Oderland Spree wird eine Einbeziehung von Flächen mit Ertragspotenzialen 
unter 30 Bodenpunkten empfohlen. Dies trifft gem. der Karte des Ertragspotenzials 
nicht für die gesamte Fläche zu.  

• Auf der differenzierenden Skalenebene der Bodenschätzung liegen die Acker bzw. 
Grünlandzahlen i.d.R. unter 30, die Bodenarten reichen von Sanden bis zu stark leh-
migen Sanden. Die Böden südlich des Binnengrabens 2 sind auch hier als Moorböden 
ausgewiesen.

• Das Biotopentwicklungspotenzial verhält sich i.d.R. reziprok zur natürlichen Boden-
fruchtbarkeit, d.h. Böden mit geringer Bodenfruchtbarkeit oder anderen ertragsein-
schränkenden Faktoren wie Staunässe ist i.d.R. ein höheres Entwicklungspotenzial 
zuzuordnen. Vorliegend wird diese Disposition (auch im Bereich der südwestlichen 
ursprünglich anmoorigen Standorte) jedoch weitgehend durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung egalisiert.

• Unter den weiteren Bodenfunktionen gilt die Feldkapazität und das Säurepufferver-
mögen als Indikatorparameter für die Regelungsfunktion von Böden. Konkrete Daten 
hierzu liegen nicht vor. In Bezug auf die nutzbare Feldkapazität und allgemein die 
Wasserspeicherkapazität ist der Planungsstandort entsprechend der o.g. Bodenfor-
men zweitgeteilt, die organogenen Böden im Südwesten liegen hier im hohen bzw. 
sehr hohen Bereich, während das übrige Teilareal niedrige Werte bei gleichzeitig ho-
her Wasserdurchlässigkeit aufweist.

• Die Karte zum Schutzgut Boden im Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg 
schlägt für den südwestlichen Bereich der durch Entwässerung und teilweiser acker-
baulicher Bewirtschaftung degradierten Niedermoorböden eine Regeneration des 
Standortes vor. Im Entwurf des neuen sachlichen Teilplanes „Biotopverbund Branden-
burg“ liegen die ausgewiesenen Kern- und Verbundflächen für Arten der Feuchtgrün-
länder und Niedermoore außerhalb des Geltungsbereiches.
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• Dem ausgewiesenen, den südwestlichen Teil der Planungsfläche umfassenden Haupt-
verbreitungsgebiet von Raseneisenerden wird gem. LfU (2020) eine besondere natur-
geschichtliche Archivfunktion zugewiesen. Konkrete profilbezogene Hinweise auf 
eine Ausbildung innerhalb des Planbereiches liegen jedoch nicht vor. Unter der nivel-
lierenden Wirkung der ackerbaulichen Bearbeitung und der Entwässerungsmaßnah-
men sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes darüber hinaus keine weiteren 
seltenen Böden bzw. Archivböden zu erwarten.  

• Auf nahezu der gesamten Fläche wird eine hohe Winderosionsgefährdung angenom-
men (Gefährdungsklasse 4), lediglich im östlichen Teilareal wird sie als niedrig ein-
gestuft (2).

• Für das Plangebiet bestehen derzeit keine Kenntnisse über schädliche Bodenverände-
rungen, Verdachtsflächen, Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen. Auch Informatio-
nen über Kampfmittelverdachtsfälle liegen aktuell nicht vor. 

• Der Geltungsbereich befindet sich im Einflussbereich des Tagebaus Welzow.

Schutzgut Wasser • Das Plangebiet wird von zwei Gräben durchzogen, dem Binnengraben Golschow und 
dem Binnengraben 2 Radensdorf. Beide werden durch den Wasser- und Bodenver-
band „Oberland Calau“ (als Gräben LC 117/01 und LC 117/02) unterhalten und sind 
gem. Mitteilung der Unteren Wasserhörde im Zuge der Stellungnahme zur Planungs-
anzeige als Gewässer II. Ordnung einzustufen. Ein dritter Graben (Radensdorfer Fließ) 
tangiert den Geltungsbereich am südwestlichen Rand. Alle Gräben entwässern letzt-
lich in den Kohlenmühlenfließ. Das Plangebiet liegt somit im Einflussbereich der zur 
Entwässerung angelegten Abzugsgräben. Inwieweit der Tagebau Welzow Einfluss auf 
die Grundwasserstände im Gebiet hat, ist unklar.  

• Der WRRL-Steckbrief für des Radensdorfer Fließ beurteilt den ökologischen, faunisti-
schen und chemischen Zustand als schlecht, was hinreichend sicher auch auf die 
beiden Gräben innerhalb des Geltungsbereiches zutreffen dürfte. Als eine der Maß-
nahmen wird die Ausweisung eines mind. 5 m breiten Randstreifens genannt. Dies 
wir bauplanerisch aufgegriffen.  

• Ein detailliertes Gewässerentwicklungskonzept zur Umsetzung der Maßnahmenpro-
gramme für das betroffene GEK-Gebiete „Priorgraben“ liegt noch nicht vor.   

• Gemäß § 41 i. V. m. 38 WHG ist entlang der Gewässers beidseitig ein Gewässerrand-
streifen von mindestens 5 m Breite freizuhalten, in dem jegliche, die Gewässerunter-
haltung erschwerende Handlungen zu unterlassen sind. Die Bebauung, d.h. die Auf-
ständerung von Solarmodulen dieses Bereiches ist daher nicht zulässig. 

• Die Gräben besitzen keine oder lediglich rudimentäre Krautsäume. Der Binnengraben 
Golschow liegt vermutlich ganzjährig trocken oder ist nur nach längeren Regenereig-
nissen bespannt, während der Binnengraben 2 im vorderen Abschnitt offenbar per-
manent wasserführend ist und den in diesem Bereich anmoorigen Standort entwäs-
sert.  

• Die aus den aktiven Grundwassermessstellen abgeleiteten Grundwasserflurabstände 
für den oberen genutzten Grundwasserleiter sind im westlichen Teilareal im Umfeld 
der unteren Grabenabschnitte mit 1-3 m dementsprechend gering und erhöhen sich 
nach Nordosten bis ca. 20 m. Daher besteht im südwestlichen Areal nur eine geringe 
Überdeckung und damit ein geringer Schutz des Grundwassers gegenüber dem Ein-
trag von Nährstoffen und ggf. Pestiziden aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung. 
Andererseits besteht hier eine höhere Sorptionsfähigkeit durch die Humusfraktion. 
Gem. der Kartenanwendung „Hydrologie“ ergibt sich am Standort mit einer Grund-
wasserneubildungsrate von 130 mm/Jahr eine positive Wasserbilanz.

• Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.

Schutzgut Klima und Luft • Die Planungsfläche liegt im Außenbereich und ist von ausgedehnten landwirtschaft-
lichen Flächen und Wald umgeben. Insofern besteht keine Vorbelastung durch Lärm 
oder Luftschadstoffe. Die ca. 1,3 km südlich verlaufende B 169 ist dahingehend ver-
nachlässigbar.
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• Das Plangebiet stellt einen Offenlandklimatop mit Acker- und teilweiser 
Grünlandnutzung dar, der in Strahlungsnächten als Kaltluftentstehungsgebiet zu be-
trachten ist. Aufgrund der ebenen Topographie dürfte es am Standort jedoch zu Kalt-
luftstauungen kommen, relevante Kaltluftbewegungen bzw. Abflüsse sind nicht zu 
erwarten. Klimaökologische Bedarfsräume sind aufgrund der ländlichen Struktur 
nicht vorhanden. Auch das nahegelegene Drebkau besitzt eine offene Siedlungs-
struktur mit lediglich randlich gelagerten Gewerbeflächen. 

Schutzgut Landschaftsbild • Der Planungsraum ist eine ca. 100 ha große großschlägige Ackerfläche, die in größe-
re Waldflächen eingebettet ist. Nach Westen schließt sich entlang der von Süd nach 
Nord verlaufenden Entwässerungsgräben ein Grünlandgürtel an, auf den die Ort-
schaft Radensdorf folgt. Zur Ortslage von Golschow bestehen kaum Sichtverbindun-
gen.  

• Der Planungsraum selbst stellt sich als ausgeräumte Ackerlandschaft dar, strukturell 
diversifizierend wirken lediglich die Gräben mit allerdings nur rudimentären Saum-
strukturen. Weiteres belebendes Element sind wenige solitäre, allerdings markante 
Altbäume.  

• Auf einer höheren Skalenebene besitzt die durch eine ausgeglichene Wald-Offen-
land-Verteilung geprägte Landschaft durchaus eine höhere Landschaftsbildqualität, 
auch wenn die von der Kiefer dominierten Altersklassenwälder eher uniformen Cha-
rakter haben. Gem. der naturräumlichen Gliederung Brandenburgs (Scholz 1962) be-
findet sich die Planungsfläche im Luckau-Calauer-Becken  

• Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg (LAPRO, Karte 3.5) befindet sich der 
geplante PVA-Standort in einem Defizitraum, für den die Pflege und Verbesserung 
des vorhandenen Eigencharakters einer bewaldeten und schwach reliefierten Platten- 
und Hügellandschaft vorgeschlagen wird. Konkret sollen Fließgewässer im Zusam-
menhang mit ihrer typischen Umgebung gesichert und entwickelt werden. Gleich-
zeitig ist eine stärkere räumliche Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen 
Strukturelementen anzustreben.  

• Im Status quo wird dem Schutzgut Landschaftsbild daher lediglich eine mittlere Be-
deutung zugewiesen. Entscheidend für die Eingriffserheblichkeit ist die Exposition 
und Einsehbarkeit der Anlage. Letztere ist vor allem von Westen aus der Ortschaft 
Radensdorf gegeben. Aufgrund des ebenen Reliefs wirken alle umgebenden Wälder 
und dichteren Gehölzbestände vollständig sichtverstellend.    

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter • Innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine in der Denk-
malliste des Landkreises Spree-Neisse gem. BbgDSchG geschützte Objekte verzeich-
net. In den nördlich angrenzenden Kiefernwäldern sind mehrere Wölbäcker nachge-
wiesen. Die Flächen liegen außerhalb des Geltungsbereiches und werden nicht be-
ansprucht. 

• Der östlich an den Planungsraum angrenzende Waldbestand ist als lokaler Immis-
sionsschutzwald um einen gewerblichen Betrieb der Betonblocksteinherstellung er-
fasst (Quelle Geodatenportal Landesbetrieb Forst Brandenburg) und erfüllt damit 
eine Schutzfunktion gem. § 12 BWaldG.   

• Die gesamte Planungsfläche wird mit Ausnahme einer kleinen Schlagflur im Süden 
und Nordosten landwirtschaftlich genutzt. 

• Das Plangebiet befindet sich vollständig im Privateigentum. Die Flächen werden für 
die Dauer des Betriebes von dem Betreiber des Solarparks gepachtet.

Schutzgut Mensch • Die Planungsfläche liegt im Außenbereich in ca. 350 m Entfernung zum Ortszentrum 
von Golschow. Er schließt sich zwar unmittelbar an den westlichen Rand der Bebau-
ung an, wird von dieser jedoch durch Gehölzstrukturen optisch abgeschirmt. Der 
Abstand zur westlich gelegenen Ortslage von Radensdorf beträgt ca. 230 m. Hier 
besteht jedoch eine direkte Sichtverbindung. Die planungsrelevanten Sichtachsen 
werden im in Kap. 5.3.5 des Umweltberichtes und in der Karte der Einsehbarkeits-
analyse genauer analysiert und beurteilt. 
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• Das Plangebiet wird aufgrund seiner Lage und Ausstattung nicht als Erholungsgebiet 
eingestuft. Das Landschaftsprogramm Brandenburg (LAPRO, Karte 3.6) beschreibt 
das Gebiet als landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft mit aktuell eingeschränk-
ter Erlebniswirksamkeit. Diese Einstufung wird auch für die angrenzenden Waldflächen 
getroffen

• Inwieweit das Forstwirtschaftswegenetz von den Anwohnern genutzt wird, ist unklar. 
Der Planungsraum selbst ist nicht durch Fußwege erschlossen. Auch im nahen Umfeld 
befinden sich keine weiteren Feldwirtschaftswege, auch keine ausgewiesenen Wan-
der- oder Radwege mit relevanten Sichtverbindungen zum geplanten Anlagenstand-
ort. Durch Radensdorf und die Verbindungsstraße zur L 52 verläuft ein im GeoPortal 
des Landkreises ausgewiesener Radweg, der im Radwegenetz jedoch nicht als über-
örtlicher Radweg ausgewiesen ist. Er nähert sich der geplanten Anlage bis auf 200m

Schutzgutbezogene Auswirkungen

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora: Biotope

• Betroffen sind lediglich Biotope mit geringer Wertigkeit (Intensivackerflächen, arten-
armes Grünland). Die Gehölzstrukturen (Solitäre innerhalb der Ackerfläche und ent-
lang der Gräben) sowie die stellenweisen, i.d.R. auf den Graben selbst beschränkten 
feuchten Stauden- bzw. Röhrichtsäume bleiben erhalten bzw. werden verbreitert. 
Eine Überbauung findet lediglich durch die Rammständer der Modultische, durch das 
Trafogebäude und die Zaunpfosten sowie (sofern nicht an den Gestellen befestigt) 
der dezentralen Wechselrichter statt. Als Maß für die bilanzielle Beurteilung ist hierbei 
der im Belegungsplan dargestellte reale Versiegelungsgrad zugrunde zu legen, da der 
Bebauungsplan lediglich eine GRZ als maximal durch die Module überdeckte Fläche 
(0,8) festlegt. Durch die vorgesehenen internen Maßnahmen ist jedoch eine vollstän-
dige Kompensation des Biotopverlustes möglich (vgl. Kap. 5.8 des Umweltberichtes). 
Die Anlage soll im Betrieb durch Mahd und/oder Beweidung freigehalten werden. In 
beiden Fällen ist gegenüber der derzeitigen Intensivackernutzung eine bilanzielle Bio-
topverbesserung anzunehmen. Dies gilt auch für die nunmehr geplante dachförmige 
Anordnung der Modultische, die gegenüber der konventionellen einseitigen Ausrich-
tung eine höhere Beschattung zur Folge hat.   

• Bis auf den entlang der Gräben häufigen und in der Vorwarnstufe geführten Gefleck-
ten Schierling (Conium maculatum) wurden unter den Pflanzen keine streng ge-
schützten oder Rote Liste-Arten registriert

Avifauna

• Für die Ackerfläche waren im Vorfeld agrophile Vogelarten und aufgrund der Schlag-
größe auch eine Nutzung als Rast- und Ruheplatz durch Zugvögel anzunehmen. Wie 
die Untersuchungen gezeigt haben, werden die Ackerflächen von der Feldlerche und 
der Wiesenschafstelze als Bruthabitat genutzt. Von der Feldlerche wurden 10 Brut-
paare auf der Fläche registriert, die sich schwerpunktmäßig in den nordöstlichen Be-
reich des geplanten Solarparks verorten lassen Die Heidelerche brütet vermutlich 
knapp außerhalb des geplanten Solarparks.  Die Grauammer brütet im Bereich der 
bewachsenen Grabenvegetation, ebenso wie Neuntöter, Dorngrasmücke und Sumpf-
rohrsänger. Weiterhin nachgewiesen bzw. wahrscheinlich ist eine Nahrungsraumnut-
zung durch mehrere Greifvogelarten (Wiesen- und Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmi-
lan, Mäusebussard) sowie Kolkrabe und Nebelkrähe. Die wasserführenden Abschnitte 
werden nachweislich auch vom Graureiher aufgesucht. 

• Die genannten Brutmöglichkeiten und Teillebensraumnutzung als Nahrungsfläche 
werden durch die geplante PVA zumindest eingeschränkt.

• Weitere häufig genannte Wirkfaktoren auf die Fauna wie Spiegelung oder Lärmemis-
sionen dürften unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen, da einerseits die Module 
mit einer Ausrichtung von 17° umgebende Strukturen schwerlich widerspiegeln kön-
nen und andererseits die von PV-Anlagen ausgehenden Lärmemissionen (Trafogeräu-
sche) auf den Nahbereich beschränkt sind. Stör- und Lärmemissionen während der 
Bauphase sind temporär und nicht nachhaltig.
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Säugetiere 

• Für Großsäuger (Schwarz- und Schalenwild) geht das Plangebiet aufgrund der Ein-
zäunung als Lebensraum verloren. Ein Wildwechsel ist jedoch entlang der von der 
Solarparkfläche ausgezäunten Binnengräben möglich. Für Klein- und Mittelsäuger 
(inkl. des im Umfeld nachgewiesenen Fischotters) wird die Fläche durch die Boden-
freiheit des Schutzzaunes weiter zugänglich bzw. querbar bleiben. Das lokale Nah-
rungsangebot für Fledermäuse in Form von Insekten dürfte sich als Folge der erhöh-
ten Diversität gegenüber der vormaligen Ackernutzung, möglicherweise auch infolge 
der Wärmeabstrahlung von den Modulflächen eher erhöhen, so dass diesbezüglich 
zumindest keine negativen Effekte zu erwarten sind.

Herpetofauna  

• Die in den Saumstrukturen am Rand der Fläche vorkommende Zauneidechse erfor-
dert ebenso wie der nachgewiesene Teichfrosch keine Maßnahmen, da diese Berei-
che von den Bautätigkeiten ausgeschlossen sind. Auch ist die Einwanderung einzel-
ner Eidechsen in den Bereich der ausgeräumten Ackerflächen nicht anzunehmen.

Abgeleitete Maßnahmen 

• Die Beurteilung der Wirkungen des Vorhabens insbesondere auf Vögel sind vor dem 
Hintergrund der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände n. §§ 19 und 44 
BNatSchG im Fachbeitrag Artenschutz dargestellt. Zu deren Vermeidung werden fol-
gende Maßnahmen abgleitet, die in den Maßnahmenkatalog (Kap. 5.7 des Umwelt-
berichtes) aufgenommen und bauplanerisch festgesetzt werden. 

• Bauzeitenregelung gemäß § 39 BNatSchG

• ad-hoc Kontrollen auf Vogelbruten bei Arbeiten außerhalb der Gestattungsphase 
des § 39 BNatSchG

• Ausweisung von Tabuzonen (Gräben und Uferrandstreifen)

• Erhalt / Schutz der Solitärbäume (Vermeidung)

• Ad-hoc-Kontrollen auf Amphibien-Präsenz

• Etablierung von „Lerchenfenstern“ innerhalb der Anlage

• Etablierung von Grünstreifen, extensivem Grünland

• Anlage von Hecken

Schutzgut Fläche und Boden • Die im Bebauungsplan festgesetzte Ruckbauverpflichtung und Folgenutzung nach 
Betriebsende gewährleisten eine Wiedernutzbarmachung der Böden als Standort für 
die Landwirtschaft.

• Mit der Maßnahme geht zwar eine produktive ackerbaulich genutzte Fläche verloren, 
für das Schutzgut Boden bedeutet die vorgesehene extensive Grünlandentwicklung 
unter den Modultischen in der Fläche jedoch eine Verbesserung der pedologischen 
Funktionen, da die Bodenbearbeitung, Düngung und der chemische Pflanzenschutz 
entfällt. Eine relevante Änderung der Bodenfunktionswerte durch die Beschattungs-
wirkung und die punktuelle Änderung des Niederschlagsregimes lässt sich bei der 
geplanten Belegungsdichte nicht plausibel herleiten.  

• Durch den dauerhaften Bodenbewuchs und die fehlende Bodenbearbeitung wird die 
stellenweise auf der Fläche bestehende Winderosionsgefahr gemindert.  

• Der komplette Verlust von Bodenfunktionen (Lebensraum-, Puffer-, Speicher- und 
Transformatorfunktion) bleibt damit auf die wenigen überbauten Bereiche (Trafosta-
tion, Rammständer, Zaunpfosten) beschränkt. 

• Hinzu kommen Bodenumlagerungen i.d.R. auf bestehenden (ohnehin im Pflughori-
zont durchmischten) Ackerflächen bei der Anlage interner Kabelführungen. 

• In der Bilanz dürfte die begrenzte Befestigung auf der Fläche durch die oben genann-
ten positiven Effekte auch aus pedologischer Sicht kompensiert werden. Ein Aus-
gleichsbedarf wird in Anbetracht der o.g. Verbesserungen in der Summe nicht gese-
hen. Dies gilt auch für die ausgewiesenen Moorbodenstandorte, da durch die Auf-
gabe der ackerbaulichen Nutzung der flächige Mineralisierungsprozess zunächst ge-
stoppt wird. Der Eingriff durch die eingerammten Metallpfosten ist gering, Einschrän-
kungen ergeben sich jedoch durch die Versiegelung bzw. Schotterung von
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Baustraßen oder dauerhaften internen Erschließungswegen. Diese und temporäre 
Baustraßen sind ausschließlich mit Natursteinschotter herzustellen. Im Bereich der 
Moor(potenzial)-standorte sind alle Schotterwege mit einem Bodentextilflies zu 
unterlegen, damit die unteren Bodenschichten unverändert und abgegrenzt bleiben. 
Beim Rückbau kann der Schotter dann wieder restlos entfernt werden. Baubedingte 
Wirkungen durch das Befahren mit schwerem Gerät und eine damit einhergehende 
Bodenverdichtung sind gem. der stark sandigen Bodenfraktionen auf dem nordöstli-
chen Teil der PVA-Fläche nicht zu erwarten. Allerdings weisen die südwestlichen 
(wenngleich degradierten) Moorböden durchaus eine höhere Verdichtungsempfind-
lichkeit auf. Ggfs. sind hier die Arbeiten witterungsabhängig und unter Einsatz von 
Kettenfahrzeugen durchzuführen. Dies betrifft insbesondere den in der Moorboden-
karte mit höheren Moormächtigkeiten entlang des Binnengrabens 2 Radensdorf dar-
gestellten Bereich.

• Grundsätzlich sind alle Maßnahmen so auszuführen, dass Bodenverunreinigungen 
und/oder schädliche Bodenveränderungen ausgeschlossen sind (§ 4 (1) BBodSchG).

• Zur Sicherstellung des Bodenschutzes während der Baumaßnahme ist eine boden-
kundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639 vorzusehen. Die konkreten Schutzanfor-
derungen sind mit der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde im Land-
kreis Spree-Neiße abzustimmen.

Schutzgut Wasser • Die relativ geringe Versiegelung bedingt nur eine begrenzte Verringerung versicke-
rungswirksamer Fläche. Eine Wirkung auf die Grundwasserneubildung ist somit eben-
so wie die Gefahr einer weiteren Absenkung des Grundwasserspiegels nicht herleit-
bar. Das gesamte auf die Modultische auftreffende Niederschlagswasser kann wie 
bisher aufgrund der überwiegend hohen Wasserdurchlässigkeiten vor Ort versickern. 
Maßnahmen zur Wasserrückhaltung sind nicht erforderlich 

• Gem. § 8 WHG erlaubnisbedürftige Gewässerbenutzungen sind nicht vorgesehen. 

• Trinkwasserschutzgebiete sind zwar nicht betroffen. Aufgrund der geringen Flurab-
stände bestehen jedoch im südwestlichen Teil des geplanten Solarparks erhöhte 
Schutzanforderungen. Dem wird die Substitution der Intensivackerwirtschaft mit 
einer im Regelbetrieb emissionsfreien PV-Nutzung gerecht. Es wird dennoch empfoh-
len die Trafostation (sofern keine Trockentransformatoren genutzt werden) nach Mög-
lichkeit im nordwestlichen Bereich mit höheren Grundwasserflurabständen (nördli-
cher bzw. nordöstlicher Abschnitt) zu positionieren und entsprechend zu sichern.

• Grundsätzlich ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und deren Lagerung 
gemäß § 20 Abs. (BbgWG) der unteren Wasserbehörde mindestens einen Monat vor 
Maßnahmenbeginn entsprechend der VAwS anzuzeigen.

• Mit dem Radensdorfer Fließ grenzt ein nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) be-
richtspflichtiges Gewässer an das Plangebiet. Ein ca. 350 m langer Fließabschnitt 
wurde mit dem Ziel biotopaufwertender Maßnahmen in den Geltungsbereich einbe-
zogen. Konkret ist die Entwicklung krautiger Gewässersäume vorgesehen. Neben der 
Minderung der Stoffeinträge durch Aufgabe der intensiven Landwirtschaft und der zu 
erwartenden Verbesserung der Wasserqualität bedeutet dies auch eine strukturelle 
Aufwertung des Gewässers.

Schutzgut Klima und Luft • Kleinklimatische Wirkungen ergeben sich durch den Wechsel von beschatteten und 
besonnten Bereichen. Unter den Modultischen bewirkt die Beschattung eine tages-
zeitliche Temperaturabsenkung, andererseits heizt sich die Luft oberhalb der Module 
durch die Abstrahlung deutlich auf. In der Nacht wird die Wärmestrahlung unter den 
Modultischen länger gehalten, gegenüber dem klassischen Offenlandklimatop 
„Acker“ bedingt dies eine verminderte Kaltluftproduktion. Aufgrund der weitläufigen 
Waldflächen im Umfeld ist eine mesoklimatische Bedeutung der Fläche jedoch nicht 
herzuleiten.  

• Da der Standort im LaPro nicht als klimatologisch relevantes Kaltluftentstehungsge-
biet erfasst ist und Frischluftbahnen am Standort nicht ausgewiesen sind, ist eine 
erhebliche Wirkung auf eventuelle lufthygienische Bezugsräume nicht zu erwarten.
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• Lärm- und Schadstoffemissionen in signifikanter Größenordnung sind während des 
Betriebes nicht zu erwarten, sie entstehen lediglich einmalig im Zuge der Bau- oder 
wiederkehrend bei Wartungsarbeiten, allerdings in sehr begrenztem Umfang. 

• Der Standort liegt im Außenbereich und ist von ausgedehnten landwirtschaftlichen 
Flächen und Wäldern umgeben. Insofern besteht keine Vorbelastung durch Lärm oder 
Luftschadstoffe (die Wirkungen der Gewerbeflächen von Drebkau sind dahingehend 
zu vernachlässigen). 

• Auf den regionalen, nationalen und globalen klimatischen Nutzwert der Photovoltaik 
durch die Substitution fossiler Brennstoffe bei der Energiegewinnung muss an dieser 
Stelle nicht näher eingegangen werden.

Schutzgut Landschaftsbild • PVA-Freiflächenanlagen haben als großflächige technogene Strukturen immer Effek-
te auf das Landschaftsbild. Gemäß Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro) be-
findet sich der geplante PVA-Standort bezogen auf die Landschaftsbildqualität in 
einem Defizitraum, für den eine stärkere räumliche Gliederung der Agrarlandschaft 
mit gebietstypischen Strukturelementen und die Sicherung/Entwicklung von 
Fließgewässern in ihrem typischen Umfeld vorgeschlagen werden. Zumindest letzte-
res wird durch den Bebauungsplan aufgegriffen (Anlage von Sichtschutzpflanzun-
gen). 

• Entscheidend ist hierbei, inwieweit die Landschaftsbildwirkung wahrgenommen wird. 
Die geplante Anlage ist von 3 Seiten von Wald umgeben und von Westen aus der 
Ortslage von Radensdorf aus gleicher Höhenlage einsehbar. Die Anlage wird hier bei 
einer Höhenbeschränkung der Module auf 4 m und einer Entfernung der nächstgele-
genen Wohnbebauung von ca. 300m als schmales Band erkennbar sein. Aufgrund 
der Flächengröße wird aus diesem Blickwinkel die bisherige von den Waldflächen 
gebildete Horizontlinie durch die PVA jedoch vermutlich ersetzt werden. Von Gol-
schow besteht in einem kleinen Korridor von 200m ebenfalls eine freie Sicht auf den 
geplante Solarpark.  

• Es werden die in Kap. 5.9 aufgeführten und aus der Einsehbarkeitsanalyse abgeleite-
ten  Maßnahmen vorgeschlagen, die gleichzeitig auch positive Wirkungen auf die 
Schutzgüter Flora und Fauna sowie Mensch ausüben (Heckenpflanzungen im Bereich 
der Sichtachsen zu Wohngebieten bzw. Wohngebäuden). An dieser Stelle ist darauf 
hinzuweisen, dass die Sichtverbindungen vom Schloss Greifenhein zur geplanten PVA 
intensiv geprüft wurden (Ausblick aus den obersten Stockwerken), sie werden durch 
zwei dichte Baumreihen vollständig unterbrochen.    

• Für die gering befahrene Ausfallstraße aus Radensdorf wird nur ein geringer Schutz-
bedarf abgeleitet. Auch hier besteht bereits eine Abschirmung durch eine bestehende 
Baumreihe.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter • Innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine in der Denk-
malliste des Landkreises Spree-Neisse gem. BbgDSchG geschützte Objekte verzeich-
net. In den nördlich angrenzenden Kiefernwäldern sind mehrere Wölbäcker nachge-
wiesen. Die Flächen liegen außerhalb des Geltungsbereiches und werden nicht be-
ansprucht. 

• Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen von Seiten des Landkreises (Untere Denkmal-
schutzbehörde) daher keine Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf des Bebau-
ungsplanes.  

• Bei Auffinden von beweglichen Bodendenkmalen, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, 
Erdfärbungen, Metallsachen, Knochen, Münzen, Tonscherben, Holzpfähle oder - boh-
len ist die gesetzlich festgelegte Fundmeldepflicht nach dem Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetz einzuhalten. 

• Die eingezäunte PVA-Fläche stellt gemäß § 6 Bundesjagdgesetz (BJagdG) i. V. m. § 5 
Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) einen befriedeter Bezirk dar. Eine 
Minderung des Jagdwertes des betroffenen Jagdbezirkes ist daher nicht auszuschlie-
ßen.
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Kriterium Beschreibung

• Durch die Errichtung des Solarparks wird auf einer Fläche von ca. 94 ha die ackerbau-
liche Nutzung für die Dauer des Betriebs der PV-Anlage eingestellt. Die Bodenwertig-
keit der betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Gemarkung Drebkau 
entspricht mit einer durchschnittlichen Ackerzahl von ca. 30 in etwa dem Durch-
schnittsniveau im Landkreis Spree-Neiße und liegt damit auf einem niedrigen Niveau.

• Der von der Planung betroffene Landwirt stellt als Eigentümer seine Fläche einver-
nehmlich und im eigenen Interesse für die Errichtung des Solarparks zur Verfügung. 
Insofern ist eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden und seine wirtschaft-
liche Nutzbarkeit gewährleistet, zumal im Unterstand der PV-Anlage eine weitere 
Nutzung in Form einer Grünland- oder Weidebewirtschaftung grundsätzlich möglich 
ist. Dahingehend sind die geäußerten Bedenken in Bezug auf den Wegfall von Er-
tragsflächen zu relativieren.  

• Hinzu kommen die bereits beim Schutzgut Boden genannten positiven Wirkungen 
durch die ausbleibende Bodenbearbeitung und den Wegfall stofflicher Einträge (Dün-
gemittel, Pflanzenschutzmittel). Die Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzung 
und die Folgenutzung „Landwirtschaft“ wurde per Festsetzung in den Bebauungs-
plan übernommen.  

• Im Rahmen der derzeitigen Erarbeitung des integrierten Regionalplanes ist in der von 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald vorgelegten Flächenkulisse 
der Positivkriterien für die Ausweisung von Vorranggebieten für die Landwirtschaft 
nur ein sehr kleiner Teil des Geltungsbereiches entsprechend ausgewiesen.   

• Forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind von der Planung nicht betroffen. Die mittler-
weile aufgrund einer Insektenkalamität eingeschlagene Forstfläche auf den Flurstü-
cken 76/73, 76/165 und 76/75 liegt nunmehr außerhalb der Belegungsfläche. Auf-
grund der einzuhaltenden Sicherheitsabstände ergibt sich hierbei die Möglichkeit die 
bisher übergangslose Waldgrenze als naturgemäßen Waldmantel/-saum zu entwi-
ckeln und somit auf die von Seiten der Landesforstbehörde hingewiesene Schutz-
funktion (lokaler Immissionsschutzwald) einzugehen. Bauzeitliche Maßnahmen zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen (Befahren, Müllablagerungen) werden festge-
setzt.

Schutzgut Mensch • Hier sind die beiden Funktion menschliche Gesundheit und Erholung zu betrachten. 

• In Bezug auf die menschliche Gesundheit sind nach allgemeingültiger Auffassung 
mögliche Effekte der von den Modulen, Kabeln und Trafostationen ausgehenden 
elektromagnetischen Strahlung, mögliche Blendwirkungen der Module oder Lärm-
emission der Transformatoren zu vernachlässigen.

• Kritische Blendwirkungen lägen gem. den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz bei Siedlungsbereichen vor, die sich in weniger als 100 m Entfernung 
westlich oder östlich von Siedlungsflächen befinden. Dies trifft zwar für die Ortslage 
von Golschow zu, jedoch bestehen hier lediglich in einem kleinen Fenster Sichtver-
bindungen zur Anlage, die durch die o.g. Maßnahmen (Heckenanpflanzung) unter-
bunden werden. 

• Überörtliche Wander- oder Radwege sind im Umfeld der geplanten Anlage nicht aus-
gewiesen. Wirkungen auf das Schutzgut Mensch sind bei Umsetzung der genannten 
Maßnahmen unter der Erheblichkeitsschwelle anzusiedeln.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Stadt Drebkau/Drjowk stellt den Großteil des Geltungsbe-
reiches als Fläche für die Landwirtschaft sowie zwei kleine Teilbereiche als Waldfläche 
dar. Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan widerspricht dem Entwicklungs-
gebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln sind

Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes (Gesamtänderung für alle Flur 1 bis 7) aufgestellt. Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 
BauGB kann der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan genehmigt und bekannt-
gemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der 
Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
sein wird. 

Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes (Gesamtänderung 
für alle Flur 1 bis 7) wurde bereits am 02.07.2019 gefasst.

Bestand
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Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Alternativen wurden im Rahmen der 
Standortsuche sowie der Erstellung des Be-
bauungsplanes geprüft.

Bei der Standortsuche konzentrierte sich die 
DAH Photovoltaik 4. GmbH auf Flächen im 
Stadtgebiet von Drebkau/Drjowk, aus de-
nen ein großflächiges, zusammenhängen-
des Plangebiet geschaffen werden kann, 
unter Berücksichtigung der Restriktionen 
durch Schutzgebiete, landesplanerische 
Vorgaben oder bestehende Nutzungen 
sowie Exposition und Topografie, Grö-
ße der Fläche, ökologische Wertigkeit und 
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächenverfüg-
barkeit.

Die folgenden Ausschluss-Kriterien wurden 
angesetzt: 

• Wald, Siedlungen, Infrastruktur 

• Vorrang für Landwirtschaft

• 100m Abstand zu Ortschaften

• Mindestgröße 5 ha

• ausgeprägte Nordhänge

• Nationalparke

• Biotope

• FFH-Gebiete

• Vogelschutzgebiete

Auf Grundlage der genannten Kriterien fiel 
die Wahl auf das Plangebiet.

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. 

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchtigun-
gen und damit eine größtmögliche Umwelt-
verträglichkeit. 

Städtebauliche Konzeption

Die DAH Photovoltaik 4. GmbH strebt 
die Errichtung eines großen förderfreien 
Solarparks mit einer Gesamtgröße von ca. 
100 ha an. 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplans beinhaltet drei Teilflä-

chen, die als Solarpark genutzt werden sol-
len. Die Aufteilung ergibt sich auf Grundla-
ge der vorhandenen Binnengräben „Gol-
schow“ und „2 Radensdorf“. Diese werden 
langfristig erhalten und gesichert. Beidseits 
der v.g. Binnengräben werden 5,0 m breite 
Grünstreifen als Gewässerrandstreifen an-
gelegt und von einer Überbauung freige-
halten. 

Im VEP sind die geplanten Modulreihen in 
der maximal machbaren Länge dargestellt. 
Die einzelnen Module werden nicht ausge-
wiesen.

Die Tiefe einer Modulreihe beträgt ca. 6,5 
m; der Abstand untereinander mindestens 
1,2 m.

Mit diesen Festlegungen im VEP wird ein-
deutig klargestellt, welche Flächen über-
baut werden können und welche frei blei-
ben.

Die Zaunanlagen sind entlang der Grenzen 
des Solarparks positioniert.

Die Oberkante der Modulreihen wird max. 
4,0 m über Gelände liegen Die Höhe der 
Einfriedung wird auf 3,0 m über Gelände 
begrenzt.

Das anfallende Niederschlagswasser wird 
weiterhin vor Ort zur Versickerung gebracht.

Die Ableitung des gewonnenen Stromes er-
folgt über Kabel, die vorzugsweise im Be-
reich des öffentlichen Weges untergebracht 
werden.

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der 
aus nordwestlicher Richtung - von der L 52 
kommend - an die Fläche heranführt.

Aus Gründen des vorbeugenden Brand-
schutzes sowie für Wartungsarbeiten ist die 
Anlage von zusätzlichen Versorgungswegen 
innerhalb des Solarparks vorgesehen.

Durch die geplante Nutzung kommt es zu 
einer Extensivierung der betroffenen bisher 
intensiv genutzten Flächen.

Eine extensive landwirtschaftliche Nut-
zung der Fläche innerhalb des Solarparks 
(Schafbeweidung, Grünlandnutzung, …) 
ist weiterhin möglich und wird seitens des 
Vorhabenträgers nach Möglichkeit ange-
strebt. 

Entlang der nordöstlichen Geltungsbe-
reichsgrenze wird ein 40 m breiter Bereich 
für die Anlage eines grünes Klassenzimmers 
mit einer Größe von ca. 0,7 ha vorgesehen.

Zur optischen Abschirmung dieses Berei-
ches, Ortslage von Golschow und Radens-
dorf werden mind. 5 m breiten Hecken 
entlang der westlichen und nordöstlichen 
Grenze des geplanten Solarparks gepflanzt.

Das Projekt

Schematische Darstellung Schnittzeichnung Modultische; Quelle: Vaylax GmbH & Co. KG, Dresden; Stand: 
29.08.2023
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Vorhaben- und Erschließungsplan; ohne Maßstab; Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandeburg); Bearbeitung: 
Kernplan
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs.  2 ist deren Zweck-
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb der Baufenster An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie zulässig.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. Ein wichtiges Ele-
ment jeglicher Nutzung ist die Entwäs-
serung. Vorrichtungen zur Entwässerung 
müssen zwingend zulässig sein, um einen 
schadlosen Abfluss von Wasser zu ermög-
lichen.

Die Errichtung von Zäunen und Über-
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nöti-
ge Maß hinaus und sorgt somit für ein mög-
lichst harmonisches Einfügen in das Land-

schaftsbild. Innerhalb der zulässigen Hö-
he können alle technischen Möglichkeiten 
für eine möglichst optimierte Photovoltaik-
nutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grundflächenzahl von 0,8 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versie gelungs grad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion 
für die Photovoltaikmodultische im Bo-
den sowie durch die Flächen von Wechsel-
richtern, Trafogebäuden und parkinternen 
Zuwegungen hervorgerufen. 

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen -Photovoltaik-
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 
Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 

innerhalb der überbaubaren Grund stücks-
fläche angelegt werden, um einen geregel-
ten Betriebsablauf inklusive Wartung und 
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewähr-
leisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden. 

Wasserflächen; hier: Graben

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Verläufe der Gräben werden nachricht-
lich in den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan aufgenommen und als Wasserflächen; 
hier: Graben festgesetzt. Damit werden der 
Verläufe der Gräben planungsrechtlich ge-
sichert.

Grünflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Bereiche innerhalb des Geltungs- 
bereiches, der sich nicht für die Errichtung 
des Solarparks eignen bzw. nicht hierfür zur 
Verfügung stehen, werden als Grünflächen 
festgesetzt. Die entlang der nordöstlichen 
Geltungsbereichsgrenze festgesetzte Grün-
fläche dient einerseits als Abstandsfläche 
zwischen dem Solarpark und Ortslage Gol-
schows sowie andererseits der Anlage eines 
grünen Klassenzimmers.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern und so 
weit wie möglich auszugleichen.

Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft sind die Flächen im Sonderge-
biet durch naturnahe Grünlandeinsaat und 
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Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSS- UND 
RADWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

WASSERFLÄCHEN; HIER: GRÄBEN 
(§ 9 ABS.1 NR. 16 BAUGB)

MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

V / A / E

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND 
MINIMIERUNGSMASSNAHMEN; A = AUSGLEICHSMASSNAHMEN; 
E = MASSNAHMENEMPFEHLUNG) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

o 83.5 BEZUGSPUNKT MIT GELÄNDEHÖHE Ü.NN

Nutzungsart Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 SONSTIGE SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV) 
ANALOG § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiete für die Errichtung einer Freifl ächen-
Photovoltaik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlagen).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlagen 
erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, 
Zäune, Wechselrichter, Transformatoren und 
Überwachungskameras.

3. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 
21 A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 2  m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine Höhe 
von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für den Blitz-
schutz und Kameramasten zur Überwachung des Ge-
ländes dürfen eine Höhe von max. 5 m aufweisen. Als 
unterer Bezugspunkt wird die natürliche Geländeober-
kante gem. § 2 Abs. 12 BbgBO festgesetzt. Die maß-
gebliche Geländeoberfl äche ist dem Planeinschrieb 
des Vermessungsplanes, der dem Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zugrunde liegt, zu entnehmen. Zwi-
schenwerte sind zu interpolieren.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,8 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im Plan 
mittels Baugrenzen festgesetzt. Die PV-Modultische 
sind innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenzen zu 
errichten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lagen erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl ächen alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen 
und Wechselrichter dürfen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl ächen errichtet werden. 

4. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: FUSS- UND 

RADWEG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Die Regelbereite des geplanten Fuß- und Radweges 
beträgt 3,0 m.

5.  GRÜNFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der Grünfl ächen sind Versickerungsmulden, 
und Entwässerungsgräben zulässig. Innerhalb der 
Grünfl ächen sind wasserdurchlässige Zufahrten / 
Zuwegungen zulässig.

6.  WASSERFLÄCHEN; HIER: GRÄBEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 16 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock 
zu setzen. 

Bergbau

• Das Maßnahmengebiet befindet sich inner-halb des Bergwerkeigentums an dem Bergwerksfeld Welzow 
(Feldesnummer: 31-0160). Das nach§§ 149 und 151 BBergG bestätigte Bergwerkseigentum gewährt das 
unbefristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Braunkohle innerhalb festgelegter Feldesgrenzen.

• Rechtsinhaberin des Bergwerkseigentums ist die Lausitz Energie Bergbau AG, Leagplatz 1, 03050 Cottbus.

• Das Bergwerkseigentum gestattet noch keine konkreten Gewinnungsmaßnahmen. Auswirkungen auf die 
Umwelt werden in diesem Stadium des Bergwerkseigentums nicht er-zeugt. Konkrete Gewinnungsmaßnah-
men sind erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfahren zulässig.

• Innerhalb des Tagebaus finden auf der Grundlage von Betriebsplänen (zugelassen nach § 52 BBergG) Ge-
winnungstätigkeiten statt.

• Eine konkrete Betroffenheit ist nicht gegeben, da derzeit keine bergbauliche Beanspruchung des Maßnah-
mengebietes geplant ist.

• Der Planungsbereich befindet sich außerhalb:

• der bestätigten Abbaugrenze des Teilabschnittes 1 (TA 1) gem. RBP zum Vorhaben „Weiterführung des 
Tagebaues Welzow-Süd 1994 bis Auslauf‘ einschließlich Sicherheitsbereich

• der bestätigten Abbaugrenze des TA II gemäß der vorliegenden Genehmigung zum „Braunkohlenplan 
Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den TAII und Änderung im räumlichen Teilabschnitt 1 (Branden-
burgischer Teil)“ seit 03.09.2014 rechtswirksam (GVBI. II, Nummer 58, vom September 2014)

• der bestätigten Sicherheitslinie des Tagebaues Welzow-Süd gemäß der vorliegenden Genehmigung zum 
„Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den TA II und Änderung im räumlichen Teilab-
schnitt 1 (Brandenburgischer Teil)“ seit 03.09.2014 rechtswirksam (GVBI. II, Nummer 58, vom Septem-
ber 2014)

• des abgabepflichtigen Risswerkes.

• Auf der Fläche befinden sich wasserwirtschaftliche Anlagen des Entwässerungsbetriebes/ Rekultivierung. Es 
handelt sich dabei um Pegel, diese sind in Bestand dinglich zu sichern. Die Zugänglichkeit zu den Pegeln ist 
jederzeit zu gewährleisten:

Pegel  Hochwert  Rechtswert 

4184  58 25119,7  54 44352,4 

4183  57 25119,76  54 44351,3 

7053  57 25119,83  54 44350,6 

4376  57 24843,71  54 44274,45 

4013  57 24838,75  54 44275,55 (zurückgebaut) 

4187  57 24540,8  54 44005,1 

4022  57 24539,8  54 44008,2 

4185  57 24508  54 44236,8 

4024  57 24508  54 44238,2

• Der Standort der geplanten Baumaßnahme befindet sich im Bereich der bergbaulichen Grundwasserabsen-
kung durch den Tagebau Welzow-Süd.

• Geländehöhe ca. + 84 m NHN

• vorbergbaulicher Grundwasserstand: ca. + 84 … 86 m NHN

• derzeitiger Grundwasserstand: ca. + 83 … 84 m NHN

• nach bergbaulicher Grundwasserstand: ca. + 83 … 85 m NHN

• (Diese Angaben beziehen sich auf den Haupthangendgrundwasserleiter)

• Über oberflächennahen bindigen Horizonten kann schwebendes Grundwasser auftreten, dessen Höhe in 
Abhängigkeit zu den jahreszeitlichen Niederschlagsereignissen steht. Dieser Aspekt ist auch während der 
Bauphase zu beachten. Des Weiteren können oberflächennah anstehende bindige Schichten in Abhängig-
keit ihrer Konsistenz einen mäßigen bis ungünstigen Baugrund darstellen. Diese können glazigen beeinflusst 
sein und sind bei den geplanten Baumaßnahmen entsprechend zu berücksichtigen. Organogene Ablagerun-
gen sind für Bautätigkeiten grundsätzlich als ungeeignet einzustufen.

• Es wird darauf hingewiesen, dass die o.g. geologische Einschätzung kein Baugrundgutachten ersetzt.

• Seitens der Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) bestehen keine Planungsabsichten und somit keine Einwände 
zum Bauvorhaben.

• Sollten für die Erschließung, die Kabeltrasse und/ oder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Eigentums-
flächen der LE-B in Anspruch genommen werden, ist vorhabenspezifisch erneut eine bergbauliche Stellung-
nahme bei LE-B einzuholen.

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
Brandschutz
• Die Zugänglichkeit soll über die Toreinfahrt am nordwestlichen Zipfel gewährleistet wer-den. Bei der Beschaf-

fenheit der Wege wird die Richtlinie für Feuerwehrfl ächen (3m Mindestbreite, 3,5 Mindesthöhe, Last bis 16t 
bzw. 10t Achslast) eingehalten. In Absprache mit der örtlichen Feuerwehr wird am Tor ein Schlüsseltresor an-
gebracht und der Zugangscode/Schlüssel bei der örtlichen Feuerwehr hinterlegt. 

• Eine Zugänglichkeit zu den technischen Anlagen (Trafostationen) ist nicht geplant, da diese aufgrund der 
hohen Spannung aus-schließlich von geschultem und eingewiesenem Personal geöffnet werden sollten. In 
Rücksprache mit dem Anlagenbetreiber kann eine Öffnung in Anwesenheit von geschultem Personal erfolgen. 
Die Kontaktdaten eines zuständigen Ansprechpartners beim Betreiber werden an der Toreinfahrt hinterlegt 
(Schild) und der örtlichen Feuerwehr mitgeteilt.

• Um einen ungehinderten Brandübergriff durch die Anlage zu verhindern, wird zu allen angrenzenden Forst-
fl ächen an Waldabstand von 30m eingehalten.

• Für die Löschwasserversorgung sind zwei Löschwasserkissen mit einem Volumen von jeweils 60 m3 vorgese-
hen. Eines der Löschwasserkissen ist direkt im Einfahrtsbereich der nordwestlichen Zufahrt, ein weiteres am 
südöstlichen Ende vorgesehen (siehe Vorhaben- und Erschließungsplan).

• Weitere Punkte: Vor Inbetriebnahme der Anlage wird ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 erstellt und der Ab-
teilung vorbeugender Brandschutz des LK Spree-Neiße vorgelegt. Weiterhin wird die örtliche Feuerwehr zu 
einem Einweisungstermin Vorort eingeladen.

Denkmalschutz
• Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind Bodendenkmale nicht betroffen. Seitens der Denkmalfachbehörde, 

Abt. Archäologische Denkmalpfl ege, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planungsabsichten 
der Stadt Drebkau. Die Belange des Bodendenkmalschutzes sind nach Maßgabe des BbgDSchG zu beachten.

1. Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdfärbungen, Metallsachen, Kno-
chen, Münzen, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben o.ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich der unte-
ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen (§ 11 Abs. l und 2 BbgDSchG).

2. Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der An-
zeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schüt-
zen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

3. Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4 und 12 BbgDSchG abgabepfl ichtig. Die Bauausfuhr-
enden müssen über diese gesetzlichen Festlegungen informiert werden.

Kampfmittelverdachtsfläche
• Das gesamte Gebiet befindet sich in einer Kampfmittelverdachtsfläche.

HINWEISE

VERFAHRENSVERMERKE
• Die Vorhabenträgerin, die DAH Photovoltaik 4. 

GmbH, hat mit Schreiben vom __.__.____ die Ein-
leitung eines Satzungsverfahrens nach § 12 BauGB 
beantragt.

• Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreb-
kau / Drjowk hat am __.__.____ die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be bau-
ungs plan aufzustellen, wurde am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Drebkau / Drjowk, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und demgemäß von der Planung unter-
richtet und um Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefor-
dert (§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreb-
kau / Drjowk hat in ihrer Sitzung am __.__.____ 
den Entwurf gebilligt und die Veröffentlichung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan im Internet beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, wurde in der 
Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und zum 
Herunterladen bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
Zusätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan unberücksichtigt 
bleiben können, am __.__.____ ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch die Stadtverordnetenversamm-
lung am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjeni-
gen, die Anregungen und Stellungnahmen vorge-
bracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreb-
kau / Drjowk hat am __.__.____ den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den Vor-
haben- und Erschließungsplan als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan sowie der Begründung und 
dem Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
der höheren Verwaltungsbehörde, dem Landkreis 
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, zur Genehmi-
gung vorgelegt. 

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
von der höheren Verwaltungsbehörde, dem Land-
kreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, geneh-
migt.

Az.:_____________

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

Forst, den __.__.____

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der 
Vorhaben- und Erschließungsplan werden hiermit 
als Satzung ausgefertigt.

 Drebkau / Drjowk, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Die Genehmigung des Landkreises Spree-Neiße/
Wokrejs Sprjewja-Nysa wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewie-
sen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B), 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der 
Begründung und dem Umweltbericht, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

 Drebkau / Drjowk, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Örtliche Bauvorschriften (analog § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 87 BbgBO))
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 2 m zulässig. Die Zaunanlage um die 
Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern 
sollte aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante muss mindestens 
15-20 cm über der Geländeoberfl äche liegen (V 5).  
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten grünen Farbtönen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009) zu halten. Eine Heckenpfl an-
zung ist zur Einfriedung ohne seitlichen Grenzabstand zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. BBGBO)

Bearbeitet im Auftrag der
Stadtverwaltung Drebkau/ Drjowk
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau

Stand der Planung: 13.12.2023
ENTWURF 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End

Energiepark Golschow
Vorhabenbezogener Bebauungsplan in der Stadt Drebkau / Drjowk, 
Ortsteil Drebkau / Drjowk, Gemeindeteil Golschow / Gólašow,
Ortsteil Greifenhain / Maliń, Gemeindeteil Radensdorf / Radowašojce

M 1:40.000 Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0

Maßstab 1:2.500 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

0 25 125 250

PLANGEBIET

Planerische Grundlage: ALK (ETRS 89 UTM-Zone 33-N), Stand: 21.04.2022
Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandeburg)

0 25 125 250

Maßstab 1: 2.500

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom April 2022 und weist 
die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich 
der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in 
die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.
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Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I 
S. 1362).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1237).

• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1206), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353).

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. November 
2018 (GVBl.I/18), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21). 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

 7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

V1: Baufeldvorbereitung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten 
IIn Bezug auf den Artenschutz sind die Rodungsfristen 
n. § 39 BNatSchG zu beachten und vorliegend auf 
die Baufeldfreimachung insgesamt zu übertragen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Ackerfl äche im Vorfeld 
der beginnenden Bauarbeiten weder eingesät wird, 
noch dass eine Brachevegetation aufkommt, um so 
eine Brutraumnutzung durch Bodenbrüter innerhalb 
des Baufeldes, namentlich der Feldlerche und der 
Wiesenschafstelze zu unterbinden. Die Grünlandfl äche 
ist im Herbst vor Realisierung der Baumaßnahme zu 
mähen. Folgebruten in der Zeit nach August sind nicht 
zu erwarten, folglich kann hier die Gestattungszeit des 
§ 39 auf den Zeitraum ab September erweitert werden. 
Bei dem auf die vorbrutzeitliche Baufeldräumung (bis 
zum 01.03.) folgenden kontinuierlichen Baubetrieb 
muss allerdings sichergestellt werden, dass insbe-
sondere bei einem sukzessiven Vorgehen bei der 
Aufständerung keine Bodenbrüter betroffen sind. Daher 
sind in der Folgezeit ad-hoc-Kontrollen auf Besatz von 
anvisierten Arbeitsfl ächen durchzuführen. Bei positi-
vem Befund ist der Neststandort von Bodenbrütern und 
gehölzbrütenden Kleinvögeln im Radius von mind. 20 
Metern, bei Greifvögeln bis 50 m von den Arbeiten bis 
zum Ausfl iegen der Jungen auszusparen. Dies ist durch 
eine ökologische Baubegleitung (V 8) sicherzustellen. 

V2: Ausweisung von Tabuzonen 
Die von der Belegung ausgeschlossenen Binnengräben 
und das angrenzende Radensdorfer Fließ einschließlich 
der lokal etwas über die Uferböschungskante ausgrei-
fenden Säume sind ebenso wie die Schlagflur im Süden, 
die Gehölze und die grasig-krautigen Ackerrandstreifen 
entlang des nördlichen Wirtschaftswegs als Tabuflächen 
auszuweisen. Die Flächen sind bauzeitlich zu markie-
ren oder es sind in diesem Bereich bereits die späteren 
Sicherheitszäune zu errichten, um ein Befahren der 
Flächen auszuschließen.

V3: Gehölzschutz 
Die bestehenden Gehölze am Rand der Planungsfläche 
und die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind während 
der Bauarbeiten vor Schäden zu schützen, indem eine 
mindestens den Kronenradius repräsentierende Fläche 
im Stammbereich dauerhaft und während der Bauzeit 
vor Befahrung und Materiallagerung freizuhalten ist. 
Sofern erforderlich, sind gem. Entscheidung der ÖBB 
(V 8) geeignete Baumschutzmaßnahmen (Bauzaun, 
Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) auszuführen. Die DIN 
18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege (insb. Pkt. 3.5) 
der FLL sind zu beachten. 

Falls es zu Schädigungen von Gehölzen (Äste, Borke 
und Wurzeln) kommen sollte, wird eine entsprechende 
Wundversorgung und Behandlung durchgeführt (z.B. 
Wundverschluss mit Compo Lac Balsam).   

V4: Reptilien- und Amphibienschutz 
Im Zuge der Baumaßnahmen unter hohl liegende 
Materialablagerungen (Paletten etc.) vorzufindende 
Reptilien oder Amphibien sind unverzüglich aufzu-
nehmen und händisch aus der Gefahrenzone zu ver-
bringen bzw. zu verscheuchen. 

V6: Boden- und Grundwasserschutz 
Grundsätzlich sind alle Maßnahmen so auszufüh-
ren, dass Bodenverunreinigungen und/oder schädliche 
Bodenveränderungen ausgeschlossen sind (§ 4 (1) 
BBodSchG).

Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten 
Umgang mit Boden zu achten. Die Bodenarbeiten 
sind nach den einschlägigen Vorschriften der DIN 
18 915 („Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten“) durchzuführen. Die Anforderungen 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“, sowie der DIN 
19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu 
beachten. Dies ist durch die gem. V 8 festgelegte 
bodenkundliche Baubegleitung sicherzustellen. 

Zu Vermeidung von Bodenverdichtungen ist ein 
Befahren des südwestlichen Bereiches mit aus-
gewiesenen Moorböden (Standort mit erhöhter 
Verdichtungsempfindlichkeit) nur in Trockenphasen 
zulässig. Im Bedarfsfall sind Sicherungsmaßnahmen 
auszuführen (z.B. ausschließliche Verwendung von 
Kettenfahrzeugen, Verlegen lastverteilender Platten 
oder mobiler Straßen). In diesem Bereich sind alle 
Schotterwege mit einem Bodentextilvlies zu unter-
legen, damit die unteren Bodenschichten unverändert 
und abgegrenzt bleiben. Beim Rückbau ist der Schotter 
dann wieder restlos zu entfernen. Die Wegeführung und 
die Möglichkeit einer temporären Zufahrt ist mit dem 
zuständigen Bearbeiter Bodenschutz im Landratsamt 
im Vorfeld der Baumaßnahme abzustimmen. 
Grundsätzlich sind alle geplanten Erschließungswege 
(auch außerhalb der organogenen Bodenbereiche) 
ausschließlich mit Natursteinschotter herzustellen. 

Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das 
Grundwasser sind die einschlägigen Schutz-
maßnahmen gemäß dem Stand der Technik umzuset-
zen. Betankungen und die Lagerung von Kraftstoffen, 
Hydraulik- und Mineralölen sind nur auf befestig-
ten und gegenüber dem Untergrund abgedichteten 
Flächen in dafür zugelassenen Behältnissen erlaubt. 
Auf der Baustelle sind Ölbindemittel in ausreichender 
Menge vorzuhalten. Betonfahrzeuge und -maschinen 
sind nur auf eigens für diesen Zweck eingerichteten 
Anlagen und Flächen zu reinigen. Betonreste und 
-abfälle dürfen nicht im Baufeld abgelagert oder 
zwischengelagert werden, sondern sind umgehend 
ordnungsgemäß zu entsorgen.

V8: Ökologische und bodenkundliche Baubegleitung 
Eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) ist baupla-
nungsrechtlich festzusetzen, deren Aufgabe hier 
vor allem in der Überwachung des bauzeitlichen 
Brutgeschehens (Scherpunkt Feldlerche) zu sehen ist. 
Die Bauzeiten im Umfeld der „Lerchenfenster“ sind 
nach Vorgaben der ÖBB ggfs. anzupassen. 

Aufgrund der sensiblen Bodenbereiche 
(Niedermoorpotenzialflächen) ist zur Sicherstellung 
des Bodenschutzes während der Baumaßnahme 
zudem eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) 
gemäß DIN 19639 vorzusehen. Die konkre-
ten Schutzanforderungen sind mit der Unteren 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde im 
Landkreis Spree-Neiße abzustimmen. 

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG SCHNITTZEICHNUNG MODULTISCHE

• Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung beizubringen. Da-
rüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte.

• Diese Einschätzung gilt auch für zukünftige Änderungen dieses Planes. 
• Für die Verlegung von Medienträgern und die damit verbundenen erforderlichen Bodeneingriffe in Bestand-

strassen in Kampfmittelverdachts gebieten ist eine Freistellung von Anträgen auf Grundstücksüberprüfung 
möglich.

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
• Zu den Freileitungen sind die Abstände nach DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4) einzuhalten. Bei Arbeiten in 

der Nähe bzw. unter den Freileitungen sind die Sicherheitsabstände nach DIN VDE 0105 und DGUV Vorschrift 
3 zu beachten.

• Der Schutzstreifen der 20-kV-Freileitung ist 15m breit (je 7,5m Breite zu beiden Seiten der Mittellinie der Frei-
leitung). Arbeiten im Leitungsschutzstreifen sowie Unterbauung und Unterpflanzung (keine Bäume) sind nur 
mit Einschränkungen möglich und bedürfen der standortbezogenen Genehmigung durch die Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Strom mbH.

• Eine Bebauung innerhalb dieses Schutzstreifens mit Solaranlagen wird grundsätzlich abgelehnt. Es wird ins-
besondere die Gefahr gesehen, dass bei Eisabwurf von den Leiterseilen Schäden an den Solarmodulen ent-
stehen. Außerdem führt eine Bebauung zu Behinderungen erforderlicher Bau-, Betriebs- und lnstandhaltungs-
arbeiten. Eine anderweitige Bebauung, z.B. die Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen, ist nur mit ausdrück-
licher Zustimmung der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH in Ausnahmefällen möglich.

• Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen sind nach den geltenden technischen und berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften sowie den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

• Innerhalb der entsprechend festgesetzten Flächen dürfen Bauwerke nicht errichtet, die Versorgungsanlagen 
durch Bäume, Sträucher sowie Arbeiten jeglicher Art nicht gefährdet und Bau-, Betrieb- und lnstandhaltungs-
arbeiten (einschl. der Arbeitsfahrzeuge) nicht behindert werden.

• Bauliche Veränderungen und Pflanzmaßnahmen sind gesondert bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft 
Strom mbH zur Stellungnahme einzureichen.

• Die Festlegung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzanschlusspunktes muss durch eine Netzver-
träglichkeitsprüfung erfolgen. Diese ist gesondert durch den Errichter/Betreiber der Solaranlagen unter An-
gabe der elektrotechnisch relevanten Daten über unser Einspeiser@mitnetz-strom.de zu beantragen.

• Die notwendige Kabelverlegung zum Anschluss der Solaranlagen zum Netzanschlusspunkt ist ebenfalls zur 
Stellungnahme/Genehmigung einzureichen.

• Sollten lagebedingt Änderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung 
nach den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch den Ver-
ursacher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kalkwitz, vor-
zugsweise an Leistungskunden@mitnetz-strom.de zu erteilen.

Wasserschutz
• Das auf dem Plangebiet anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser befestigter Flächen ist 

gemäß § 54 Abs. 4 BbgWG ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit vor Ort, vorzugsweise über die belebte 
Bodenzone, zu versickern. Zur Verminderung der abfl ießenden Niederschlagsmengen und Gewährleistung 
einer großfl ächigen Versickerung über die belebte Bodenzone sollten möglichst wasserdurchlässige Befesti-
gungsarten gewählt und die zu befestigenden Flächen auf das notwendige Mindestmaß begrenzt werden.

• Niederschlagswasserversickerungsanlage sind unter Beachtung der Baugrundverhältnisse und des höchsten 
zu erwartenden Grundwasserstandes gemäß DWA Arbeits-blatt A 138 ausreichend groß zu bemessen.

• Erdaufschlussarbeiten bei denen auf die Bewegung und die Beschaffenheit des Grundwassers Einfl uss ge-
nommen werden kann, sind gemäß § 56 BbgWG einen Monat vor Maßnahmenbeginn bei der unteren Was-
serbehörde anzuzeigen. Dies trifft z.B. auch auf die Errichtung von Baugruben und Leitungsgräben zu, wenn 
dabei grundwasserführende Schichten angeschnitten wer-den.

• Die Errichtung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Trafo-Stationen) sind gemäß 
§ 40 Abs. 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) der unteren 
Wasserbehörde mindestens 6 Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Der sonstige Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen muss so erfolgen, dass Gewässer- und Bodenverunreinigungen verhindert werden.

• Während der Durchführung von Baumaß-nahmen besteht die Möglichkeit der Verunreinigung von Gewässern 
durch wassergefährdende Stoffe. Es ist sicherzustellen, dass durch die Einhaltung einschlägiger Sicherheits-
bestimmungen eine wassergefährdende Kontamination vermieden wird (§ 1 BbgWG, § 5 Abs. 1 WHG).

Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“
• Bei der Planung und Errichtung von baulichen Anlagen, Einfriedungen oder Anpfl anzungen ist ein Abstand 

beidseitig zum Gewässer von mindestens 5 m als Unterhaltungsstreifen einzuhalten.
• Ein beidseitiger Abstand von 5 m vom Gewässer ist LC 117 einzuplanen.
• Das Gewässer muss zu Unterhaltungszwecken dem WBVOC stets uneingeschränkt zugänglich sein.
• Der Radius von Schleppkurven im Bereich zwischen Gewässer, Zaun und Solarfeld ist großzügig zu berück-

sichtigen.
• Das Plangebiet liegt in einem bergbaulich beeinfl ussten Gebiet. Aufgrund dessen weisen wir darauf hin, dass 

es hier zu Veränderungen im Wasserhaushalt kommen kann und ein Grundwasserwiederanstieg nicht aus-
geschlossen ist.

• Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ ist in die weitere Planung in den betreffenden Bereichen 
einzubeziehen.

• Durch den Baustellenbetrieb darf der freie Wasserabfl uss nicht behindert werden.
• Der Baubeginn ist dem Wasser- und Bodenverband schriftlich anzuzeigen.
• Nach der Fertigstellung der Maßnahme ist der WBVOC zur Abnahme einzuladen.
• Die Hinweise ersetzen nicht die erforderliche Genehmigung bzw. Erlaubnis der unteren Wasserbehörde des 

Landkreises SPN. Durch die Hinweise werden die aus anderen Rechtsgründen erforderlichen Genehmigungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen oder Anzeigen nicht berührt oder ersetzt.

• Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass entstehende Mehrkosten der Gewässerunterhaltung, die durch 
u.a. Bauwerke entstehen können, gemäß § 85 BbgWG vom WBV gegenüber dem Eigentümer geltend ge-
macht werden.

Die Einsicht in die verwendeten technischen Normen und Richtlinien ist beim Bauamt der Stadt-
verwaltung Drebkau/Drjowk möglich.

Ggfs. können bei Vorliegen der entsprechenden 
Fachkunde beide Aufgaben auch in Personalunion 
wahrgenommen werden.

A1: Aussparung der Gewässer und Entwicklung von 
Gewässersäumen 
Die beiden den Solarpark durchquerenden Gräben 
werden aus der PVA-Fläche inkl. eines mindestens 5m 
breiten beidseitigen Saumes ab der Oberkante des 
Grabens ausgegliedert. Damit entsteht inkl. Graben 
ein insgesamt durchgehend mindestens 15 m breiter 
Korridor. Durch Flächentausch ist diese Maßnahme auch 
im Bereich des weitgehend saumfreien Radensdorfer 
Fließes auf einer Länge von 520 m beidseitig mög-
lich. Hier sind beide Ufersäume n den abgezäunten 
Sicherheitsbereich des Solarparks einzubeziehen, um 
diesen Abschnitt aus der Intensivbeweidung auszu-
schließen und eine Saumentwicklung zu ermöglichen. 

Alle Randstreifen sind der Sukzession zu überlassen. Es 
soll sich ein typischer, krautiger Gewässerrandstreifen 
entwickeln. Im Zuge der Gewässerunterhaltung durch 
den Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau" 
können die Flächen abschnittsweise in ein bis mehr-
jährigen Abständen gemäht bzw. freigestellt werden. 
Am westlichen Rand wird der Saum auf eine Restfläche 
verbreitert und gleichermaßen gepflegt/freigestellt. 

A2: Grünlandeinsaat und extensive Bewirtschaftung 
des Sondergebietes 
Auf der Solarparkfläche wird die ackerbauliche 
Bewirtschaftung eingestellt und die Fläche zukünf-
tig gemäht. Hierzu werden die Gassen zwischen 
den Modulreihen mit zertifiziertem Regiosaatgut 
(Produktionsraum 4: ostdeutsches Tiefland mit 
Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung) ein-
gesät. Falls es zu Bodenverdichtungen durch den 
Baustellenverkehr gekommen ist, wird die Fläche vor 
der Ansaat gelockert und anschließend eingeeggt. 
Das Saatgut wird oberflächig aufgebracht und ange-
walzt. Empfohlen wird eine Ansaatdichte von 2-4 g/
m². Auf den Flächen unterhalb der Modultische erfolgt 
Selbstbegrünung. 

Aufgrund der dichten Belegung ist eine Mahd in den 
schmalen ca. 1,2 m breiten Gassen und unter den dach-
förmig angeordneten Modultischen (Bodenabstand 0,8 
bis 2,4 m) ggfs. motormanuell oder mit Spezialgeräten 
durchzuführen. Zu bevorzugen sind Balkenmäher, 
ggfs. unter den Modultischen auch Freischneider. Auf 
handelsübliche Kreiselmäher und einen rasenartigen 
Schnitt sollte verzichtet werden. Soweit möglich, ist 
das Mahdgut auszutragen und auf eine Mulchmahd 
zu verzichten. Die Mahd sollte ein- bis zweimal jährlich 
erfolgen mit einer Erstmahd nicht vor dem 01.06.

Es sollte jedoch ein Mindestabstand von 10-15 cm 
zwischen Boden und Mähwerk eingehalten werden, 
um Insekten zu schonen. 

Eine Düngung der Fläche und die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. Der Bereich der 
Fettweide wird nach den gleichen Vorgaben unter-
halten.

A3: Etablierung von extensiven Grünlandstreifen 
Die im Bebauungsplan gekennzeichneten ca. 20-30m 
breiten Randstreifen an der nördlichen und west-
lichen Peripherie werden als mageres Grünland 
entwickelt. Auch hier erfolgt die Einsaat mit zer-
tifiziertem Regiosaatgut (Produktionsraum 4: ost-
deutsches Tiefland mit Oberrheingraben gem. VWW-
Zertifizierung, standortabhängige Mischung) in ein 
sauberes Saatbett. Falls erforderlich, ist eine vorherige 
Tiefenlockerung durchzuführen. Alternativ zur Einsaat 
von Regiosaatgut kann auch eine Impfung durch 
Auftrag von Heumulch oder Heudrusch aus nahgele-
genen Spenderflächen erfolgen, wobei es sich bei den 
Spenderflächen um Magergrünland handeln muss. 
Die Auswahl der Spenderflächen ist, ebenso wie das 
Übertragungsverfahren mit der UNB abzustimmen. 
Zum Schutz von Bodenbrütern erfolgt auf der Fläche 
lediglich eine späte Mahd ab dem 1. September nach 
dem sicheren Abschluss der Brut.

Hierbei ist ein Mindestabstand von 15 cm zwischen 
Boden und Mähwerk einzuhalten. Das Mahdgut wird 
von der Fläche entfernt, die Flächen dürfen nicht 
gemulcht werden. Walzen und Schleppen ist nur bei 
Bedarf innerhalb der gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 genannten 
Fristen zulässig. Eine Düngung ist unzulässig.

A4: Ausweisung von Feuchtbrachen 
Entlang des Radensdorfer Fließes im Bereich der 
Niedermoorpotenzialstandorte werden Teilflächen aus 
der Belegung mit Solarmodulen ausgenommen. Hier 
sollen sich autogen zunächst Ackerbrachen entwi-
ckeln, die ebenfalls der Feldlerche als Brutraum zur 
Verfügung stehen. Die Flächen werden im 2-jährigen 
Rhythmus, ebenfalls nach Abschluss der Brutphase 
ab 1. September freigestellt. Im Zuge der Sukzession 
wird langfristig eine Vergrasung der Fläche einset-
zen, eine gezielte Entwicklung durch Einsaat von 
Feuchtgrünlandarten erfolgt nicht.  

A5: Anlage naturraum- und standorttypischer Hecken 
(Sichtschutz) 
In den im Bebauungsplan zur Anpflanzung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25A BauGB festgesetzten Flächen 
werden Strauchhecken gepflanzt. Im nordöstlichen 
Abschnitt ist eine Breite von 10m vorzusehen, wobei 
die bestehende Baumreihe integriert werden soll. Im 
südwestlichen Abschnitt soll die Pflanzung außer-
halb des entlang des Radensdorfer Fließes vorge-
sehenen Gewässerrandsteifens angelegt werden. 
Aufgrund der standörtlichen Unterschiede (trocken-
sandige Substrate vs. Niedermoorstandorte) sind fol-
gende Arten und Pflanzqualitäten zu verwenden:

Pflanzliste und Pflanzqualitäten für die nordöstliche 
Hecke (A 5a):
Sträucher (2xv, Höhe mind. 100 cm, mind. 3-triebig) 
jeweils zu gleichen Anteilen: Schlehe (Prunus spino-
sa), 1-griffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) und 
Crataegus-Hybriden (C x media, C. x macrocarpa), 
Wildrosen (z.B. R. canina- und R. corymbifera-Aggre-
gat, Sanddorn;
Pflanzdichte 1,5 m x 1,5 m

Pflanzliste und Pflanzqualitäten für die südwestliche 
Hecke (A 5b):
Sträucher (2xv, Höhe mind. 100 cm, mind. 3-triebig) 
jeweils zu gleichen Anteilen: Faulbaum (Frangula 
alnus), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Schwarzer 
Holunder (Sambucus nigra), Grau-, Bruch- und 
Purpurweide (Salix spp.), Moorbirke (Betula pube-
scens);
Pflanzdichte 1 m x 1 m

Es sind ausschließlich herkunftsgesicherte Gehölze 
mit der regionalen Herkunft „Ostdeutsches Tiefland“ 
(Region 2.1) nach dem Leitfaden zur Verwendung 
gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 2012) zu ver-
wenden. 

Alle Pflanzungen sind für die Dauer von insge-
samt 3 Jahren (1 Jahr Fertigstellungspflege, 2 Jahre 
Entwicklungspflege) zu pflegen und, falls erforderlich, 
zu wässern. Pflanzausfälle > 10% sind gleichwertig zu 
ersetzen. Die DIN 18916, 18917 und DIN 18919 sind 
zu beachten.

A 6: Entwicklung standorttypischer Wald auf einer 
Schlagflur mit gestuftem Waldmantel
Die Schlagflur am südlichen Rand der Fläche ist als Teil 
eines ausgewiesenen Immissionsschutzwaldes wie-
der als Wald zu entwickeln. Hierbei wird auf eine im 
Naturraum offenbar übliche schematische Anpflanzung 
von Kiefern verzichtet. Stattdessen soll sich der Bestand 
autogen über das Pionierwaldstadium entwickeln. 
Hierbei kann zur Etablierung des Zielartenspektums, 
bei der sicherlich auch die Kiefer eine Rolle spielt, 
regulierend eingegriffen werden, z.B. um unerwünsch-
te Dauerstadien von Brombeere und Besenginster zu 
vermeiden. 

Der Rand der Fläche (bisher Acker) wird als gestufter 
Waldmantel mit Saum entwickelt. Hierbei ist einem 
strukturreichen Waldmodell der Vorzug gegenüber 
einer schematischen Zonierung zu geben. Initial sind 
Sträucher (ausschließlich Laubarten, vorzugsweise 
fruchtragende wie Eberesche, Hasel, Weißdorn und 
Schlehe) in einem großen Pflanzabstand (5m) zu pflan-
zen. Die weitere Waldrandentwicklung erfolgt dann 
über eine gelenkte Sukzession, bei der im Rahmen 
einer regelmäßigen Revision regulierend w.o. einge-
griffen wird.

A 7: Anlage eines strukturell diversen Waldsaumes
Der südexponierter Waldrand nördlich der PVA soll auf 
einer Breite von ca. 5m als strukturell diverser Waldsaum 
entwickelt werden, d.h. weitgehend der Sukzession 
überlassen werden. Es wird empfohlen Requisiten, 
wie Steinhaufen und Totholzhaufen einzubringen, die 
so aufgebaut sind, dass sie auch bei aufwachsender 
grasig-krautiger Vegetation noch ausreichend besonnt 
bleiben. Im Zuge der Pflege sind diese Strukturen 
regelmäßig freizustellen. Totholz verbleibt bis zum 
natürlichen Zerfall. Zielarten/-artengruppen sind hier 
die Zauneidechse, Amphiben im Landlebensraum und 
Insekten, speziell auch xylobionte Arten.  

A 8: Erhalt von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Feldlerche und der Wiesenschafstelze innerhalb des 
Solarparks (CEF)
Zum Erhalt von Bruthabitaten der Feldlerche und der 
Wiesenschafstelze werden die im Plan dargestellten 
20 x 20 m großen Flächen von einer Modulbelegung 
ausgeschlossen. Die Flächen werden mit zertifizier-
tem Regiosaatgut (Produktionsraum 4: ostdeutsches 
Tiefland mit Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung) 
eingesät. Alternativ zur Einsaat von Regiosaatgut kann 
auch eine Impfung durch Auftrag von Heumulch oder 
Heudrusch aus nahegelegenen Spenderflächen erfol-
gen, wobei es sich hierbei um Magergrünland handeln 
muss. Die Auswahl der Spenderflächen ist, ebenso wie 
das Übertragungsverfahren mit der UNB abzustimmen. 
Auf der Fläche wird lediglich eine späte Mahd ab 
dem 1. September nach dem sicheren Abschluss 
der Brut der Feldlerche durchgeführt. Hierbei ist ein 
Mindestabstand von 15 cm zwischen Boden und 
Mähwerk einzuhalten. Das Mahdgut wird von der 
Fläche entfernt, die Flächen dürfen nicht gemulcht 
werden. Eine Düngung ist unzulässig.

Um ein durchgehendes Brutangebot zu gewährleisten, 
sind die vermutlich lärmintensiven Rammarbeiten im 
Umfeld der Lerchenfenster soweit möglich, außerhalb 
der Brutphase, d.h. im Zeitraum September bis Februar, 
durchzuführen. Die weiteren Arbeiten sind dann nach 
Freigabe durch die ÖBB fortzuführen. Die schließt auch 
die Ansaat von Regiosaatgut zur dauerhaften Anlage 
der Fenster ein. Sollten Bruten nachgewiesen werden, 
dann sind die Arbeiten in einem gem. Gassner et al. 
(2010) planerisch zu berücksichtigenden artspezifi-
schen Puffer von 20m um die Fenster auf die Zeit nach 
Ende der Brut aufzuschieben. 

E 1: Einbringen künstlicher Nisthilfen
Es wird empfohlen, an den Modulgestellen verschie-
dene Nisthilfen (Vollhöhlen, Halbhöhlen, Nischen, 
„Bienenhotels“) anzubringen.

8. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB I.V.M. § 9 
ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Siehe Plan.
V7: Minimierung der Wirkungen auf das Landschaftsbild
Zur optischen Abschirmung gegenüber der Ortslage 
von Radensdorf ist die Anpflanzung einer mind. 
5 m breiten Hecke entlang der westlichen Grenze 
des geplanten Solarparks außerhalb des 5m brei-
ten Schutzstreifens des Radensdorfer Fließes gem. 
A 5 vorzunehmen. Auch an der östlichen Grenze 
des Geltungsbereiches wird der ca. 350 m lange 
Abschnitt mit freier Sichtverbindung von Golschow 
zum Solarpark mit einer 10 m breiten Hecke nach den 
Vorgaben von A 5 abgepflanzt. 

9. ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichneten Einzelbäume sind 
zu erhalten.

10. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schließlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente 
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine Fläche für 
die Landwirtschaft festgesetzt.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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extensive Bewirtschaftung als Grünland zu 
entwickeln und durch Mahd (1 bis 2-mali-
ge Mahd pro Jahr) zu pflegen. Der Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
unzulässig. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes und den Erläuterun-
gen des Umweltberichtes zu entnehmen

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Die Festsetzung stellt die optischen Abschir-
mung des Solarparks gegenüber den Orts-
lagen von Golschow und Radensdorf sicher.

Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Die Festsetzung trägt zum einen dazu bei, 
den ökologisch hochwertigen Bestand in-
nerhalb des Plangebietes zu erhalten und 
zum anderen das auszugleichende ökologi-
sche Defizit zu minimieren.

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Analog § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Als Folge nutzung wird eine 
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
BbgBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 87 der Brandenburgischen 

Bauordnung gestalterische Festsetzungen 
getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt. Um die negativen 
Auswirkungen der Zaunanlage auf das 
Landschaftsbild möglichst zu minimieren, 
sollte die notwendige Zaunanlage land-
schaftsangepasst eingefärbt, d.h. in ge-
deckten grünen Farbtönen gehalten wer-
den.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde Wohn-  
und Arbeitsverhältnisse und die  
Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
umfeld so entwickelt werden soll, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung 
auf das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. 

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um ein ca. 100 m entferntes Gebäude 
nordöstlich des geplanten Solarparks. Alle 
anderen Wohnnutzungen liegen in deutlich 
größeren Entfernungen. Aufgrund der groß-
flächig umgebenden, sichtverschattenden 
Gehölzbestände wird die Fläche mit Sicht-
bezügen deutlich eingeschränkt. Wenn 
überhaupt wird von den Wohngebieten aus 
nur ein sehr eingeschränkter Sichtbezug be-
stehen.

Zur optischen Abschirmung des Solarparks 
werden gegenüber den Ortslagen von Gol-
schow und Radensdorf Hecken entlang der 
westlichen und nordöstlichen Grenze des 
geplanten Solarparks gepflanzt.

Grundsätzlich sind Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlagen emissionsarm und verursachen 

betriebsbedingt kaum Lärmbelastungen. 
Die baubedingten Lärmemissionen werden 
aufgrund der Bauart von Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlagen zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlagen ein Unfall- oder Katast-
rophenrisiko aus, da solche Anlagen keine 
gefährdenden Stoffe beinhalten Hinsicht-
lich des Brandschutzes sind entsprechende 
Schutzkonzepte zu entwickeln. Davon un-
abhängig sind aufgrund der großen Entfer-
nung zu den nächsten Siedlungen bei Brän-
den keine Auswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. 

Grundsätzlich können durch das Ausbrin-
gen einer Antireflektionsschicht auf die So-
larzellen und die Verwendung spezieller 
Frontgläser die durch die PV-Module entste-
henden Lichtreflektionen jedoch auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden, so dass 
diesbezüglich nicht mit einem unüberwind-
baren Konfliktpotenzial zu rechnen ist.  

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes  kommt somit der Forde-
rung, dass die Bevölkerung bei der Wahrung 
der Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebie-
tes durch die Errichtung einer Photo voltaik-
Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich genutztes Offenland 
ohne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschafts-
bild und die landschaftsbezogene Erho-
lung so-wie der ausreichend großen Entfer-
nung zu sensiblen Nutzungen wird die Be-
einträchtigungsintensität der Auswirkungen 
stark vermindert. Es besteht am geplanten 
Anlagen-Standort insgesamt ein geringes 
Konfliktpotenzial gegenüber Landschafts-
bildbeeinträchtigungen. Zusätzlich werden 
entlang der westlichen und nordöstlichen 
Grenze des Solarparks Hecken gepflanzt, 
die die offenen Sichtachsen zu den Wohn-
gebäuden der Ortslagen Golschow und Ra-
densdorf unterbrechen und somit die zur 
optischen Abschirmung des Solarparks si-
cherstellen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Schutzgebiete oder Schutzobjekte nach 
WHG/BbGWG oder BNatSchG/ BbgNat-
SchAG sind nicht betroffen. Für das ca. 450 
nordwestlich des geplanten Solarparks be-
ginnende FFH-Gebiet „Koselmühlenfließ“ 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele des Gebietes durch das Vor-

haben ausgeschlossen und damit eine Ver-
träglichkeit attestiert werden.  

Die Planungsfläche besteht aus insgesamt 
vier Ackerschlägen, von denen die nörd-
lichen drei aktuell mit Mais und der südli-
che mit Winterroggen bestellt werden. Von 
Westen reicht eine eutraphente Mähwei-
de in den Planbereich. Westlich des Gel-
tungsbereiches verläuft der Grenzgraben 
Radensdorf-Golschow. Zwei hiervon abge-
hende Gräben mit fehlenden oder lediglich 
rudimentären Säumen durchqueren die Pla-
nungsfläche. Sie bleiben ebenso wie eine 
solitäre Gehölzgruppe innerhalb der Acker-
fläche von der Modulbelegungsfläche aus-
geschlossen. Somit werden ausschließlich 
intensiv bewirtschaftete Ackerflächen und 
eine überwiegend eutraphente Mähweide 
beansprucht, wobei es lediglich zu einer ge-
ringen Versiegelung durch die Rammstän-
der, Zaunpfosten und das Trafogebäude 
kommen wird. Die Einsaat des Solarparks 
mit Regiosaatgut und die Aufgabe der in-
tensiven Ackerwirtschaft führt im Saldo zu 
einer Aufwertung von Biotopen und einer 
Verbesserung des Bodenfunktionserfül-
lungsgrades. Dies gewinnt insbesonde-
re dadurch Bedeutung, dass im südwestli-
chen Abschnitt durch die anhaltende Acker-
bewirtschaftung stark degradierte Nieder-
moorböden betroffen sind, für die sich die 
Möglichkeit einer Regeneration zumindest 
für die Dauer der Solarparknutzung ergibt. 
Der Eingriff durch die punktuelle Versiege-
lung ist tolerabel bzw. im Fall anzulegender 
Bau- bzw. Erschließungsstraßen durch die 
Verwendung von Naturschotter mit Trenn-
vlies reversibel. Damit darf der Eingriff i.S.d. 
Eingriffsregelung trotz der geringen Versie-
gelung bzw.  Teilversiegelung durch die Er-
schließungswege bilanziell als vollständig 
ausgeglichen gelten.  

Im Zuge der faunistischen Erhebungen 
konnten auf der Fläche und im direkten 
Umfeld insgesamt 49 Vogelarten nachge-
wiesen werden. Von diesen waren 18 Arten 
als Brutvögel sicher oder hinreichend sicher 
für den Geltungsbereich und den Wirkbe-
reich während der Bauphase belegbar. Die 
bodenbrütende Feldlerche wurde mit 10 
Brutpaaren auf der Fläche erfasst, ebenso 
wie zwei Brutpaare der Wiesenschafstelze. 
Weitere Brutvögel im Bereich der bewach-
senen Grabenvegetation waren Grauam-
mer, Neuntöter, Dorngrasmücke und Sumpf-
rohrsänger. Die Heidelerche wurde im Be-
reich der vergrasten östlich angrenzenden 
Kieferndickung verhört und wird damit ver-
mutlich knapp außerhalb des Geltungsbe-
reiches brüten. Die Fläche wird weiterhin 

durch mehrere Greifvogelarten (Wiesen- 
und Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, 
Mäusebussard) sowie Kolkrabe, Nebelkrä-
he und vom Graureiher als Nahrungsraum 
genutzt. 

Die Planungsfläche zeigte sich nicht als be-
deutendes Rastgebiet. Registriert wurden 
durchziehende Steinschmätzer und Wiesen-
schafstelzen, die Kornweihe und das Braun-
kehlchen sowie spätjahreszeitliche Aggre-
gationen von Wacholderdrosseln und Sta-
ren.  

Die genannten Brutmöglichkeiten und Teil-
lebensraumnutzung als Nahrungsfläche 
werden durch die geplante PVA zumindest 
eingeschränkt. Insbesondere für die Feld-
lerche als häufigster Brutvogel sind Maß-
nahmen angezeigt. Daher werden im Be-
reich der nachgewiesenen/vermuteten 
Brutstätten eine der Anzahl der Brutpaa-
re entsprechende Zahl von 20 x 20 m gro-
ßen Flächen von einer Modulbelegung aus-
geschlossen und als Magergrünland entwi-
ckelt. Der Mahdzeitpunkt wird auf den Zeit-
raum nach Abschluss der Brutphase fest-
gelegt. Insbesondere zur Verbesserung der 
Jagdbedingungen für Suchjäger wie Rot- 
und Schwarzmilan oder Mäusebussard wer-
den die östlichen und südlichen Ränder des 
Solarparks auf einer Breite von 20-30m als 
untergrasreiches Magergrünland entwi-
ckelt. Weitere Maßnahmen zur Biotop- und 
Habitatverbesserung sind die naturraum-
typische Waldentwicklung auf einer in den 
Geltungsbereich eingeschlossenen Schlag-
flur mit gestufter Waldrandentwicklung so-
wie die Entwicklung einer Feuchtbrache. 
Letzteres ist vor allem auch aus der Sicht 
der Niedermoorrevitalisierung von Bedeu-
tung. Neben der Aufgabe der Intensivland-
wirtschaft dürfte auch diese Maßnahme da-
zu beitragen, den durch die geringe Versie-
gelung verursachten Verlust an Bodenfunk-
tionen zu kompensieren. 

Zur Unterbrechung direkter Sichtverbindun-
gen zu den Ortslagen Radensdorf und Gol-
schow und damit zur Vermeidung erhebli-
cher Wirkungen auf das Landschaftsbild 
wird die Anpflanzung naturraumtypischer 
Hecken als Maßnahme festgesetzt. Die 
Maßnahme trägt gleichzeitig zur Biotop- 
und Habitataufwertung bei und verbessert 
vor allem die Brutbedingungen für Hecken-
brüter. Zur Verbesserung der Lebensraum-
bedingungen für die am nördlichen Rand 
nachgewiesene Zauneidechse ist die Ent-
wicklung eines thermophilen Waldsaumes 
und die Anreicherung mit Habitatrequisi-
ten (Stammholzstücke, Grobsteine) vorge-
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sehen. Schließlich bietet die Aussparung 
eines bisher bewirtschafteten 5m breiten 
Randstreifens entlang der Gräben die Mög-
lichkeit, die rudimentären Säume deutlich 
zu verbreitern und die Bedingungen für die 
hier nachgewiesene  Grauammer und den 
Neuntöter zu verbessern.  

In der Zusammenschau ist das Maßnah-
menpaket geeignet die erheblichen Eingriff 
in die Schutzgüter zu vermeiden oder voll-
ständig zu kompensieren. Durch die Einbe-
ziehung in den Geltungsbereich sind die 
Maßnahmen bauplanungsrechtlich gesi-
chert.   

Für die lokale Fledermausfauna hat sich 
durch die Detektoruntersuchungen die an-
genommen Vermutung bestätigt, dass sich 
die Planungsfläche aufgrund weitgehend 
fehlender Leitstrukturen nicht in besonde-
rem Maße als Jagdgebiet eignet und damit 
keinen essentiellen Lebensraum darstellt. 
Hier werden sich die strukturellen Habitat-
bedingungen zukünftig eher verbessern. 
Quartiere sind nicht betroffen.  

Mit einem Vorkommen weiterer planungs-
relevanter Arten ist aufgrund der bekannten 
Verbreitung oder der Habitatbedingungen 
am Standort nicht zu rechnen.  

Unter den weiteren abiotischen Schutzgü-
tern Wasser, Luft und Klima lässt sich kei-
ne besondere qualitätsbezogene Disposi-
tion oder erhebliche Wirkung durch das Pla-
nungsvorhaben ableiten.“ 
(Quelle: Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Energiepark Golschow“ in der Stadt 
Drebkau; ARK Umweltplanung und –consulting, Paul-
Marien-Straße 18, 66111 Saarbrücken; Stand: 
06.12.2023)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Betrachtungsrelevant sind jedoch die Aus-
wirkungen auf den Boden. Die baubeding-
ten Bodenbeeinträchtigungen sind weitge-
hend mit den Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung vergleichbar und lie-
gen daher nicht im erheblichen Bereich. Da 
sich das Plangebiet nicht in Steillage be-
findet, ist nach derzeitiger Sicht nicht von 
einer besonders zu berücksichtigenden Ero-
sionsempfindlichkeit während der Bau-
arbeiten auszugehen. 

Die wesentliche Wirkung von Vorhaben auf 
den Boden gehen von Überbauung und Ver-
siegelung aus, was einen dauerhaften Ver-
lust des bestehenden Oberbodens mit al-
len Regelungs-, Lebensraum- und Produk-
tions-/Nutzungsfunktionen nach sich zieht.

Das primäre Bewertungskriterium für den 
Wert des Bodens ist sein Natürlichkeits-
grad (im Sinne von keinem oder wenig vom 
Menschen beeinflusst), daneben spielt aber 
auch die Seltenheit des Bodentyps sowie 
ein eventuell sehr hoher Erfüllungsgrad der 
Bodenfunktionen im Sinne des § 2 Abs. 2 
BodSchG - d.h. als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte - eine Rolle. Hinweise auf 
seltene Böden oder Böden mit hoher Archiv-
funktion liegen nicht vor, so dass diesbezüg-
lich kein Konfliktpotenzial erkennbar ist. 

Im Speziellen betrachtungsrelevant sind die 
natürlichen Funktionen des Bodens im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 BodSchG. Insbesondere 
die Bedeutung natürlich gewachsener Bö-
den ist generell als hoch einzustufen, da der 
Boden hinsichtlich seiner vielfältigen Funk-
tionen (Speicher-, Filter-, Puffer- und Le-
bensraumfunktion) nicht ersetzbar ist.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. 

Aufgrund der nur allgemeinen Bedeutung 
des Bodens und der bestehenden Vorbelas-
tungen durch die landwirtschaftliche, größ-
tenteils agrarische Nutzung sowie der ver-
hältnismäßig geringen Flächengröße der 
Versiegelungen und damit der grundsätz-
lich geringen Wirkintensität einer Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage auf den Boden 
ist nicht mit einer erheblichen Beeinträch-
tigung mit nachhaltigen Folgen für den Na-
turhaushalt zu rechnen. Zudem handelt es 

sich um eine lediglich temporäre Bodenin-
anspruchnahme, da nach der Aufgabe der 
photovoltaischen Nutzung ein kompletter 
Rückbau der Versiegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- 
und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie 
bei den betroffenen Ackerflächen zusätzlich 
die langjährige Bodenruhe dem Boden die 
Möglichkeit zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
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hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen vorübergehend ver-
loren.

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Die 
Landwirte sind durch den temporären Weg-
fall von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 
nach Beendigung der photovoltaischen 
Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit  
Energie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der 
aus nordwestlicher Richtung - von der L 52 
kommend - an die Fläche heranführt.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Von der geplanten PV-Freiflächenanlage 
gehen weder lufthygienische Belastungen 
aus, noch sind großräumigere klimarele-
vante Auswirkungen zu erwarten, da dem 
Plangebiet keine besondere geländeklimati-
sche oder lufthygienischen Ausgleichsfunk-
tion zukommt. Die lokalklimatischen Verän-
derungen infolge der Überbauung mit Mo-
dulen liegen zudem in einem geringen, ver-
nachlässigbaren Bereich. Zudem ist durch 
die Aufständerung der Modultische auch 
nach Planrealisierung der bodennahe Luft-
abfluss weiterhin gewährleistet. 

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-

nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Erholung

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Stadt- und Landschafts-
bildes

• Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der festge-
setzten Vermeidungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen
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• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den.

Aus Sicht der Stadt überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- 
planes wurden die zu beachtenden Belan-
ge in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt Drebkau/Drjowk 
zu dem Ergebnis, das Planvorhaben umzu-
setzen.


